
747 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G~P .). 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1948, 
betreffend die Arbeitslosenversicherung (Ar­
. beitslosenversicherungsgesetz - AIVG.). 

Der Nation.alr,at· hat be6,chlos:slen: 

ARTrIKBL 1. 

Umfang der Versicherung. 

§ 1. (1) Für den Fall der Arbeitslosig'.kiei,t ver­
sichert rC,al1beinsl06eniveT's,ichert) 6~nd lalle P,er­
sonen, di,e la'Ulf Grurud ,e,inels DientSt- oder lJeihr­
vertriages oder a.Ls iHeimal1beiter im Inla:n.d eine 
der .gesetldichen iKrankle:nveroicher:uTIigspflicht 
unterli'c>g:ende Hesichäfügurug la.u6üben und' 'ruicht 
nach Maßg,ahe ,der folgendenB,e~timmun,gen va~ 
si,cher.ungsfreisind:. ' 

(2) Aus:genommen von der Arbe,it6losenver~,iche­
rungs.pflicht sind: 

a) :B'e:amte, die in einem öff·entlich-I!"öchtlichen 
. Dienstverhältnis zum Bund, zu ,einem 
,Bundesland (SIt,adt rwiie~),ei11'em Bezirk 
oder ,einer Geme:inde 6owi'e zu einem von 
di,ese,n Körper6ch:aften verw,alve:ten Betri.eb, 
einer Unternrehmung, Anstalt, Stiftung oder 
ein,emFondls st,ehen; 

~) Di,enstnehmer, die 'ndben Dienl5ten für die 
Hauswirtscharft eines ':landwirtflchaftlichen 
Dienstgebers oder für Mitg1.ieder\SIClne15 
Hausst~l1Jdei Dienste für den .Lallldwirt'sduft­
Ji.chen B,ettrieb de6 Di.em"tgebers leisten IUnd 
nicht unter oda's Hausg,ehiH'eng'esetz f,aUen; 

f) Zwischenmei'ster rund Mittdsper'sonen; 

rg) ILehrlinlie bis :num Beginn des letzten Lehr­
jahres ,der vorg,e'schrieberuen oder verein-­
barten Lehnzeit, läng:stens. j,edoch bis, zur 
Vollendung det5 18.ILeiben~j,ahres; 

Jt) Personen, die nach ,der Dauer ,der A!!beit's­
;wit oder n,ach der ,Höhe des Entgeltes nur 
gerirrgfügig heschäftigt 's'ind; 

i)der Eheg:a.tte, die Kinder, W<ahlkinJder und 
IEnkel Isowie die Eltern, Wlalhldtem 'lind 
Großdtern des iDieru,og,ebens, ' 

. (3) Di,e VersLcherungsfreiheit na.ch· Aihs. (2)' ist 
bei Diemtnehmem, di,e bei ein und Idemselben 
Dicmtgeber ;zu versricherungspflichtiger ,und' ver­
sicherungsfreier BeschMtigung herangezogen 
w,enden, n,ur dann 'geigeben, wenn ~ie ü'berwiegenld 
in versicherungsfreier Beschäftigung tätig 6ind. 

(4) Wals na,ch Arbeitszeit 'Und Höhede'S Ent­
gdves als gerin:gJügige Be5~ä:hi:gll'ng zu gel~en 
hat, .bestimmt .da:s· Bundesminisucr'ium für soziale 
Verwaltung .durch Verordnung. b) DienstnehmiCif zu ,Personen, ,denen Exterr~­

tor:ialität zukommt) soweit 6ie nicht die 
Ö6'terr,eichi'sch,e Soaatslang,ehörigkeit beisitzen; § 2.' Für ,da:s f,ahrendeP,enon:al der :dem inter-

. I nationa1.en V.erk,ehr ,alUf !Flüsscn und SrejCndienen-
c) Dienstnehmer d'er .östJene.ichischeh Na- I 

I den SchiHahrtsunlJernehmungen .körnnen, ,insoweit. 
tiot1'alba,nrk, ,wenn sie in den Penrsionsfonds" e dl' El'genart de ·Dl·erus .... 'erha··lt J'ss erforde' rt ' 15' ,e', . , , S' . "V'· n, .~ " , 
,dier Nat,ion,alhank au:fgenommen .. ind und!. hinsichtlich ,dielf Durchführung der A~htits.)osen-
im Erkrran,kungdaUe Anlspruch~fFort- versicherung Idurch Verol'dnu11lg abweichende Be­
:zahlung ,~hrer iDien:stlbezüge durch miindJö- stimmu:ngen, inlSbe60l1Jd~r:e i.iber die AnmeldlUng 
'Steng, sechs ,Monat,e: hahen'; h-,L zur Arbeitslosenvers.icherung und die Ein euung· 

d) Arbeiter (elinschlicßlich der LehrI.i.nrge) in und Abfuhr ;der Arbeitsl,osenversircherung6beitr~ge, 
BIe~riehen der ILandlwiroschaft, sow,eit lauf g~troff,en ,werden. ' 
6,j,e ,di,e B.e~timmungen des Blundesg,es,etrzes 
vom 2. Juni '1948, B. G. BI. NT'. 140, be- § 3. (1) Diev,<m der Atheivs.losleillver.sicheroull'gs­
'treffend ,ctie Grundsätze Hir die R1e:gelung pflicht gemäß § 1, Ab~. r(2}, Lit. d und e, au",­
des Arlbeit6rechoes in .der iLand- und Forst- glenommenl~n iDi·el1lStnehmer können dunch Ver­
wirt~chaft (<l;a,ndar'bei tsg:CI~etz), Anwe11ldrul11'g. ol'dnunlg.indie Arribeioslosenversichle:I'Unrg:spflicht 
ifinden, mit Ausnahme ,de'r in Neben- einhezog,en w61dell, wenn sich info1ge Ar'beits­
betriehendrer iLa.ndlwirt~,ch.aft, lin landwirt- l06irgk,cit in dil:lSen B,erufsgr:uppen ,diry Notwen­
scha:fdichen iErwerths~ und: Wiroschia'ftsrgeno's- dig,ke,it hiezu hemus:stelk 
:senschaJften, in ,der l'a,gd und IFischerei unrd, (2) ,Für ,die Versich'erunrg ,der in oel". iHeima,rbeit 
im Lan,dwirwchaftli.chen Gartenhau heschäf- he!s.chäfrtigten IPersonen gehen dire Vors1cmi.ften d~ 
tigten Arbeiter; I § , 1, Albs. (1), nur in6oweit, :aIs nicht Idurch Ver-
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ordruung .aJbwreichmde, Idi·e iE~genart .dieser Be­
sChäftig'llng:sve'rr~ältnisse lberücksichtiglencLe Be­
stimmungen getroff.enwerden. Dic6e ikönn.en (S,ich 
. auf .die Meldungen, den Beginn und dalS Erude 
der Vmsicheru11ig:spflicht, die B,e!'echnlUng, Ein-

. hehu11ig und Ein~ahlung .der Versicherungsbeiträg,e 
50wie ·auf die VOliaUS~etiZ1U.n@en .des An'spruches 
a.uf die Vler,s~cheu-ung,slelstung.en ibeziehen. 

§ 4. Der Dierusogebet1 ist verpfli.chtet, de.tp. Träger 
.der K,ra,n~enversiche,ru:ng alle für die Durch­
führung der 'ArbeicslÜ.\1el1lversoichemng maßgeben­
·den Da.ten mitzut.eiI,en. Die A·ru- und A:bmeldun­
gen :arbei~losenv.ers.ichemngs.pf1idltig<:jr IPnsonen 
ZIUr ,gesetzhch.en Kmruken:v.ersicherung. gelten a.I5 
Meldung.en zur Ar:beit61os.enverlslcherung. 

ART.IiKiEL H. 

Versicherungsleistungen. 

§ 5. Als Le;istrung!en der Ar'bei't~looenversi{;he-
rung -kommen ,in Betmcht: 

.a) Arheitslos.engd.d; 
b) NoOstan.cl6hiHe;· 
c) Kmnkenversicherung Arrheits1oser; 
.cl,) [KurZJarbeit.erum·erstützung; 
e) Be~hilfen der Produkt,iven AI'beitslo~en­

.fürsOIrge. 

Ä:b6Chnitt 1. 

Arbeitslosengeld. 

V 01 r ,a u S iS e t zou n gen d oe s A III S pr':u {; h e lS. 

§ 6. Anspruch alll>f Arihei.t>SlolSeng~ld hat, wer 

1. arbeitsfähi.g, :arheitswi:!l.ig und ,arbeitslos ist, 
2. die Anwart6ch:a.ft ·erfüllt !Und 
3. ,die 'Bezulg~dJauei n~ch nicht erM:hö.pft hat. 

Ar h·e. i t s.f ä h i g k e i t., 

§ 7 . .(1) ~rbeinsfähi.g list, W.er nicht infolge von 
Kr.ankJheit oder anderen Gebr.e,chenoder Schwäche, 
'seiner körperlichen oder .gei-stigen Kräfte :außer­
.sllande {~e,s.ciuzt i6t, dur·cheine Tä:t.igkeit ein Drittel 
.dessen IZIU .erwerben, Iwas körperlich und gei:stig 
.g,e6ullide Pel'sonen dersdhen Art mit ähnliroer Aus­
hildung ,in ders.e:hen Ge'gen:d .dlllrch Arbeit zu ver­
dienen pflegen. 

(2) Der Anbeitsllol~e .ist, w.enn 5idl Zwemel über 
die Arbeitsfä.higkeit Cir;geben, verpflichtet, "ich 
auf .A'lliOrdn.ung' de,s Arbeil:!slamtes einer ärztlichen 
Unteroochung zu unterz.iehen. Weigert ersi,ch, 
dies,er Anorodnung .Folge zu leisten, erhält er für 
.di,e .Dauer .der Welig.erung kein Arheiuslosengeld. 

(3) Die ärztlichen Gunachten ,der Arheitsämter 
einerseits uhd der tSoz,j,alversicherungsträ.ger ander­
s,eits 5,ind,'60weit e'S' ~i,cl:-. um die Beurteilung der 
A~'bei:tsfähi'gmeit üder Invali,ditäi handelt, gegen­
seiüg ~uerkcnnen. Di,e erfürderliffi'en' Maß­
n!ahmen 'trifft cLa!s B~.desmiD!ister,ium für 60ziale 

. Verwlalnung nach Anhörung oder ZentmIkommis-

:s,ion für Aflbeitsvermittlung und Arbeitsloseruver­
sicherung run,d dCiS Hauptv,enhandes der SOIZ·ial­
v.emsich,erüng5träger . 

A rb eilt s will i g k 'e i t. 

§ 8." (1)' Arheit'Swillig i'st, 1W·~r 'bereit -ist, eine 
durch .dJJS Arbeios·a:mt vermittelte zumutb.are Be-
6chäftigung an:zunehmen oder si,ch Maß11Iahm'en 
der ·Na.ch- und Um5Chulun:g ,zum Zwecke beruf­
licher Aus'bildung ;zu unterziehen üder von . einer 
sonst 'sich Ibieoenden Arheiosmögilichkeit Gebmuch 
zu machen. 

(2) Zumutha.r iiSt j.ede Besdlä:ftigunog, .die den 
körperlichen -Fähi-gkeiten .dC6 Arbei~losen :an .... 
-gemes's·en i:st, seine Gesundheit und' Sittlichkeit 
nicht gefährdet; :arugeme9senenJtlühndst un.d Idein 
Arheit6los,en eine künftige Verwendung in seinem 
Beruf,e nicht wesentlich· .e'l's.chwert. [)ie letztere 
Vora.ussetzung bleibt bei Beurteilung., ob die Be­
'schä.f.tigung lLumuob.ar ]st, a.ußer Betna:cht, wenn 
ein Arbeitsloser ,dur.ch :a·cht Wüchen ohne Unter­
-br,oolllng Arbeit61osenge1d hezog~n hat und keine· 
Aussicht be~teht, da.ß er in labs.ehb.a;rer Zeit in 
l>einem Beruf,e eine .. Beschäf.t.igung findet. Der 
Zeitraum von ,a,cht W üchen ka.nn j.e na,eh ,der Lage 
des Arbeit·smarkte6 durffi Verordnung verlängert 
ü~er .arhgekiirzt w~r.dien . 

(3) Eine Besffiäftigung .außernalb des Wohn­
oder Aufenthah50rtes .des Arbeioslo6en ist zumll't­
har, wenn hiedurch" .die Vensor-gung. !seiner 
Famil.ienangehörigen, Izudereri' Um,erhalt er ver'­
pfli,chtet i6t, ni,cht gefährdet und ,am Orte ,der 
Besmä:ftigurug eine ·entsprecherudle Unterku.nft 
mögEffi ist. 

§ ,. (1) Wenn der Arbeitslose ~.im weiglert, eine 
ihm vom Arbei,tsamt zll'g.ewi~sene 'z:umuohare 
Beschäfti'gung anzunehmen, oder ·die Annahme' 
einer solchen Be'schäftigung vereitelt, v·ediert er 
,für die D.auer ·der a'Ulf die Weigerung rfolgenlden 
acht Wüchen den Anspruch ,a.uf Arheitslosengdd. 
Das g:!eiche gilt, 'w.enn .der Arbeitslos'e .si·ch. ohne 
wichtigen Grund weigert, einem. AuÜra'g zur 
Nach-(Um-)sdluhmg zu en~prechen, oder .durch 
sein VerschuLden .den Erfülg der NaCh-(Um-)­
schulung vere.itelt. . 

(2) 1)1 herücksich.tigungwüI'digen ,Fällen ma·nn 
n.a,ch AblalUf von vier Wüchen der weitere AiUls­
sch,l~ß 'Vom Bezug .des Arbeits,los.cngd&:s auf An­
tr.a,g . vom 2us,tän,digen Verwaltung6Iau5sdtruß.-dles 
Arbeitsamtes glanz OIder tei1weise na.chgesehen 
iwerden.· ( 

§ 10. ArbeitsIlose, deroen DierJJstverhältnis infologe 
ei'genen Vers.chulden5heendet wur,dte üder die ihr 
[)ienstv.erhäl tnis f reiiwiHig . ohne tri.fotig1en Grun·d 
gelÖSt haben, erihJJIt,en ,für .ein,en vom Aflbeit~amt 
zu bestimmenden Zeitraum bill zum Höros·t<ll\.l:S­
maß v~m la.cht Wochen, gerechnet vom T.age der 
Beendilgung ,des iDienstverhältnffises an, kein 
Arbei t:s.loseng.e1d. 
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A rb ei t si 0 S i g k e i t. 

. §, 11. (1) Arbeitslos ,i&t~ wer nach B.eendi:gung 
semes B.eschäftigung6verhältnilslses eine n,eue Be­
schäfügung nicht gefun.den hat. 

(2) ALs arbeitslos nm Sinne des Ab6. (1) gilt 
in,sb<:isond.ere nicht: 

,a) wer in einem Dienstverhä~tnis 6teht; 

.b) wer selbständig erwerbstäti" ist· b , 

c) wer, ohne ,in einem Dien'stverhältnis zu 
M:ehen, im Betr.ieb des Ehega,tten, ,der Eltern 
oder Kinder tätig ist; . . 

',d) wer eine Frei:hei·tsstmfe ·Y,erbüßt oder über 
behördliche Anordnung in ,a:nderer Weilse 
angehalten wird; 

,e) wer .i'n. einer Schule oder einem geregelten 
Lehrgang - so als orderutlicher HöreT ei'ner 
Hochschule, als Schüler einer Fach6chule oder 
ein.er mittleren Lehmn.stalt - ,au6'gehiIdet 
wird ode~, ohne daß ein. Dienstverhältnis 
vorliegt, sich einer pr:akti'~chen AU6bildung 
unterz.ieht. . 

(3) Von den Bestimmungen des Abs. (2), 
Pun:kt e) kmn das Arbeits,amt in berücksichti­
gung6würdig,en Fällen Au'snlahmen zulassen ·ins­
besonder.e, wenn der ArbeitSilose dem St~dium 
oder der praktilSlchen Ausbildung ber,eitis während 
des Dienstverhältnis.ses, das der Arbeitslosigkeit 
un:mitte1bar vomngeglangen .j'SI!, oblag. 

(4) Nach- und Umschulung und der, B.esuch ein­
zelner iLehrkurse zum Zwecke der Erweiterun" 
.der fichlichen oder Allg.emeinbiM\mg ge:!teru nich~ 
als Beschäftigung im Sinne d~ Abos. (1). 

§ 12. Wenn die Arbe'itslosigkeit ,die unmittel­
hare Fo~g,e eines durch Streik' Vlerurs,a,chten Be­
triehss,ti1l6ta.ndes list, steht während der Dauer 
,des B.etriebsIsltillstandes ,ein Anspruch .auf Arheit6-
loreng,eld ni,chtzu. 

A on war t s c h a f t ... 

§ 13. (1) Die Alliw~rt'schaft ,i/,t el'flüllt, wenn d,er 
Arbe,itslose in den leOzten z,wö:f Moooten vor 
GeItendmachullig d>eis Aru~pruches auf Arbeitslos,en­
gdd (R!ahmenfr16t) durch irusg:es!amt 20 Wochen' 
im Inla"rucL ,arheitslosen'V,ersicherungspflichtig be-
schä:ft.igt w1ar.· . 

(2) Soweit es die iLa:ge idh Arbeitsma:rkt:et> er­
fiol'dert, können ·d,tm:h Verordnung für hestimmte 
Gruppen von Dienstnehmern Erleichrerungerl hin­
s,ichtli.ch ',der Erfüt:ung der Anw,artsch<1!ft gewährt 
wer,den, die Anwaroschaft6,zeit darf ,jedoch ni,cht 
geringer 'sein aLs 26 Wochen während! der lietzten 
zwei Jahre vor Gelllen,d!m:adrun!g des A'nspruch,es. 

(3) Arbei,tslosen, ,di.e weg.en des K:ampfes um 
.ein :,f:re,ies demokr:atisches österl'eich, eine Frei­
heitsstr,afe v·erbüßt ha!hen oder aU6 di,es1em Grunde 
auf behördliche Amordnu'nlg in la,n:d'er,er' Weis:e an­
gehalten wurden, sowie Aribeitslos,e, die' mit ,der 
Waffe in ,der Hand in Jen Reihen der Alliierten 

3 

gekämpft haJben, werden auf ,die Aruw.art.schaft!S­
zeit nach Abs. 1(1) und C2} a.uch larheit610ls,enver­
'sic~~rungspflichtige Dienstverhältn!isse angerechnet, 
di,e :sie in den letz,r,enz,wei J ahr,e,n vor V.erhüßung 
der ,Freiheitsstrafe (behörd:ichen Anhaltung) oder 
vor ß,eteili'gullig: ,an dem Kampfe :in ,den Reihen 
der Alliierten zrurückgiClegt haben, wenn sie bis 
31. Dezember 1950 den Anspruch iuf Arbeit,s­
losengeld .geltend m,acben. 

(4) Arbeitslos'en, die wäihrendder Jahre 193.8 
bio 1945 zum Wehrdien:st herangezogen wrur:den 
und ,in Kr,iegsgoef,a,ugens,chalft geraten 'sind oder 
,dlie im Ausland :interniert wur,den, werden .auf 
,die Anwar,tschaft!S,zeilen ,nach Ahs. (1 ) und (2) 
lauchaI"beit:sl06:env,ersi,cherun:g-spfli,chtiog:e Dienstver­
hältnisse 'a,ng,erechruet, ,die si,e in den letzten zwei 
Jahren :vor Begi,nn der mir:itär:i~chen Dienst­
lei.stung oder Inte~ni:e,rung rurückgdegt ihaben, 
wenn !sie innerhalb von zwei ],ahl'eD' ,na,ch R'ück­
k,ehr :aUf., der Kr,ieglsg,ef,.wge:m'>chaft oder Inter­
n,iemng iden Anspruch auf AI'!heitslos:eng~1.d gel­
tend machen. 

{5) Ein Dien6tverhältni,s darf :bei Ermittlung 
,der Anwarts·chaftsz,eit nur einmal herücksichügt 
werden. 

,(6) Im Gebiete ein,C6 ,an,dielren Soaa.t,e;s ,ausgeübte 
Beschäftigungen, ,die ihrer Art na,ch ~im Inlande 
vers,ich'erungspflichtig wären, :sind .den B.e~chäfti­
gungen im Bundesgebiet gle.iffiz,uhalt,en, soweit 
:dur.ch ,zrwis,che!lJ6uaadiche übereinkommen :die 
Gegenseit,i:gkeit verbürgt ist. ' 

§ 14. (1) Die R:ahmenfl'~t:en ·maCh § 13, Ahs. (1) 
u;nd 1(2), verläng:em sich bis !Zum Höch'sua:u6maß 
von dr·ei Jahren mn Zeiträume, währerudderen, 
der Arbe.itslos~ im Inl,arrlid 

a.) ~n ein,em' ,aorbeitslos,e;nverlsicherungofreien 
Dienstverhältnis ges'tanden i~t; 

b) selbständig erwerbstätig g'ewc6en i,st; 
c) iar'beitsuchend be:im Arhei1;samt g.eme1det 

war; 
:cl) Kranken:geld, WochenhiMe oder Schwan­

gereulg:eld :(Wochengdd) bezog'en hat oder 
in einer öffentlichen Heil- oder J?Hege-anstalt 
u'llltergebnacht :g,eweserr ,i,st; 

,e) eine Abfierügungaus einem Dienstverhält-
nis hezogen hat; . 

f) eine Freiheits'str,aofe verbüßt hat oder über 
hehör.dl,ich,e Anondnung in ',anderer Wei'se 
,angehalten wurde. 

(2) Die RahmenfristenJ 'il!ach § 13, Abs. (1) unld 
(2), verlängern 6,ich his zur Ge~amthöch~tctauer 
von - fünf J:ahren um die Dau.ereinle.r Beschäfti­
gung im. Au;;.1and, ,die mit Zustimmung ,des 
Arbeitsamtes taufgenommen wUl'de. . 

(3) Das Bundesmini6bcrium für wzi.ale Verw::lJl­
tung kann, wenn sich ,di,e Notwendi''glk,eit hiezu 
her.au'sstellt, durch Verondmmg bestimmenJ, daß 
auch landere T,atJbestä:nde eine Verlärugerung der 
Rahmerufri~t bewirken. ' 
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Wa r te z e i t. 

§ 15. (1) Da;, Arhd,tslosengdd wird n.a.ch Zu­
rücklegung einer Wrarte:veit gewä'hrt, die mit . dem 
iEintr·ittder Ar.beitslosi,gkei't b,(1ginnt urud die ersten 
\\lieben Tage der Arbeitslo6igkeit umEaßt. Frühe­
stens k,ann da.. Arbe1'tslosengelld vom T,age der 
GelteJlldmachu[JJg ,q,es A[JJspruches ,an ,gewährt 
wer;d!en. 

(2) In die W,artez'eit sind die T,ag.e der Arheiw­
losigkeit während der letzten 6echs Wochen vor 
Ei·nitritt der let·zten Arbeitslosi'gkeit ei·ntzurechnen. 

(3) Die -W' art,ezeit entfällt, wenln der Arheios­
lose .in den Ietztenl drei WQchen VQr Eintritt ;eI;er 
Ar'bei~.1osügkeit inrfolge Verkürzung der im Be­
trieb son;,t üblichen Arbeit6z'eit .eine V,erminde­
rung Ides Al'1beüsverdienl9t·es um mdi'r alS! ,die 
Hälfte erlitten und die Arbeitr.ilosigke.it langer 
ab drei T1age gedauert hat. 

Ruhen d'e" Arheitsloseng.eldes. 

§ 16. (1) Der Anspruch ,auf ,das ArbeitslQsengeld 
ruht während des Bez'll,g;es von iKrankengdd, 
Wochenhilfe oder Schw,amgerengdd {Wochengeld} 
sowie wähl"end Ide.r 'Unterbringung delS Arheit6-
losen in ,einer Heil- und Pflege.anstalt. 

(2) Wenn bei Auf.lösung des Diws·tverhäl t­
rus6es eine Ahfertig,ung ~e:währt w:ird, ruht wäh­
rerud ·deJS Zeitraumes, dem die AMertiglung mit 
Rücros,icht auf das zust,ehende Entg.e1t entspricht, 
der Anspruch aufdJa" Arheitslos,engeM. Das 
gle.iche gilt für den, Fra:!l dies Bezuges 'eines außer­
ordentlichen En.tgeltes im Sinne decs § 19 ,des 
Hausge:hilfengl~l5etzles, St, G: BI. Nr. 1011/1920. 

D,au·er de5' Bezuges. 

§ '17. (1). Da6 Arbeitslos.eng,eM ·wir,cl ,für di·e 
Dauer von ZJwö!f Wochen g.ewäfurt. 

{2) ni.e Be,zugl&daruererhöht l'ii,ch 

a) ,auf 20 WochenI, wenn in dien letzten zwei 
Jlahren VOr der Geltendmachung -des An­
sprnchelS lä.rbeit.slosenrv.er.s,ichernng:spflichtig.e 
Becschäftig'llngen in .der Dauer von 
52 Wochen und 

:b) :auf 30 Woch,en, wenn in den ,letzten fünf 
Jahren vor Geltendmachung des Ampruches 
arbei t~lo~,enye.rs.icherung,s:pflichti.ge Beschäf­
tilgungen ,in der Dauer von 156 Wochen 
lI1achg.ewi~,en. 'werden. 

Fort bez u g. 

§ 18. (1) Arbeitslosen, die . das \Zuerkannte 
ArbeitSilosengeI.d nicht bis zur zulässigen Höchst­

. dauer in Aru;prruch nehmen, i~t. a:uf Anmeldung 
der rFart:bezUig des Alrbeitsl'Üsengeldes für die :1"e'st­
liche zulässige B'ezugsda'uer zu gewähren, 

,a) wenn die Anmeldung innerhalb eines Zeit~ 
l1aumC6 von drei Jahren, goe1r:e.chnet v'Üm 
T,age ,der Zuerkennung des Anspruches, er­
folgt und 

b} wenn, ahgeslehen v'Ün de.r AnwlaJrtschaftis,~ 
zeit :die Vomus'sletz'll'ngen für den Anspruch 
erfüUt Bind: 

(2) Der Anlspruchauf Fortbez,ug des A,rbeitis­
loserugeldes [Abs. t(1)]i~t nicht gegeben, wenn der 
Arbeitslose dur·ch Er.füllung einer neouen Anw;a:rt~ 
schaftszeit einen Anspruch für ein,e B'ezjligsdauer 
erworben !hat, die nicht Igeringer ist ,allS di'e' noch 
z'llstehen.de Dauer des Boezugcs auf Grund des 
früher zuerk,anmen Anspruches ·auf Arbeitslosen­
gteld. 

Aus maß d le ~ Arbe i t IS' 100 'S eng e l,cl: e' 6. 

§ 19. (1) Das Arbeitslosengdd besteht aUiS dem 
Grundbetr.ag un.d.denFamilienzuschlägen,. 

(2).FamilicllIZuschlä,ge sind :für Ehegatten (Le­
bensgdä~rten), Eltte.rn und Große.ltern, Kinder 
und Enkel, Stiefkinder, <Pfleg-ekin.der und Mündel 
(zuschlagsherechtigte Personen) zu gewähren, 
wenln der A'rheit'&lose' zum Unterha'lt dieser Per­
sonen tatsächlich "TCsentlich beiträgt. iOer F.ami­
l~enzu6chhg g-ebührt nicht, wenn di'e :zuschlag1s­
berechtigten Personen in der Lag.e sind, den Auf­
wand ,fü-r ,einen ,angem:es'senen LebePlsum'e1rhaIt 
aus ,el'genen Kräftel11 und Mitteln, in5be6ondere 
durch iEinmtz der eigenen Arbeits'kralft, zu be­
streiten. 

(3) Für 'eine z'll6chlagsbe:rechtigte Pe<rson roa.nn 
der Familienzuschlag nur einmal gewährt werden. 

§ 20. (1) Das ArbeitslosengeLd wi.l'd nach Lohn­
kla!ss,en bemess,en, Die Lohnkla~s'e bestimmt sich 
nach dem Entgelt, das der ArbeitsIm'e In den 
letzten z'ehn Wochenl 6ei'ner ,arbei.ts1IQsen'Vetsiche­
rungspflichtigen Beschäftig1ung 1m Durchschnitt 
bezogen hat. War das Entgelt nach Mon,aten be­
'messen, so rst das Entgelt der letzten zwei Monate 
heranzuziehen, F,aIlen in den Zeitnaum von z·ehn 
Wochen (zwei Monaten) Zeiten der Kurzarh:eit 
oder eIner (Erkrankung, so V'c:rläng1en sich der 
Zeitr:aum von zehn Wochen (zwei Monaten) um 
di'es'e Zeiten. _ 

(2) Entgelt nach Abs. 101) ISt das Entgelt Im 
Sinne der :g:esetzlichen KroankeJllVersichüung. 

(3) Das A'rbeitsllO'senge1d lbeträgt wöchentlich: 

in der 
Lohn­
klasse 

I 

II 

III 

IV 

V 

. bei einem durchschnittlimen 
wöchentllchen Entgelt 

bis 64 

über 64 bis 96 

über 96 bis 128 

über 128 bis 160 

über 160 

als 
Grund­
betrag 

Schilling 

28"70 

31·85 

39·90 

42·70 

47'95 

als 
Familienzuschlag 

für den 

! zwtiten 
ersten I :':lnd 

wetreren 

Angehöri~en je 
Sdliliing 

9'80 6·65 

11·20 8'05 

12·95 9·80 

13"30 10·85 

13'30 10·85 

(4) Auf einen T,ag ent.fäHt a.ls ArbeitsLosengeld 
ein Siebentel d,eis Wochen:betrag.es. 
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1(5) Arbeitslo~en; die für i'hreWohnurig Mienzino 
zu entrichten haben, wir,d n<lben dem Alrlbeits­
losenge:d ein Mietzinszuschuß gewährt. Der 
Mietzinsz,uschuß beträgt für Arbeitslose mit zu­
schIagsber:echtigten Angehörig,en höchstens 24 S, 
für .die Übrigen Arbeitsl.osen höch,sltenis 18 5 
monatlich, jedoch nicht mehr als .der lMiet~ins 
tatSJäch:ich beträgt. Auf einen Tag entfä:lt tals 
Mietzins,zuschußein Dreißigste! des moruatiich,en 
Betnges. ' 

(6) Das ArheitsloSlengeLd einschließ!ich des Miet­
zilllSzuschus6es, darf in der Woche 80 v. H. des, 
der Einreihung in die LohnklaSlse zUjg.rund:e ge­
legten WlQchenentgelt~ nicht überschreiten. ' 

EinlStellunlg und Berichtigung des, 
Arhei ts'l.o sengeldes .. 

§ 21. (1) Wenn eine der Vorausisetzuruglen für 
den Anspruch auf Arbeits,I.osengdd wegfällt, ist 
es einzusre:Ien; 'wenn eine für das AUlsmaß dels 
Arbeitslosengddeo wesentlich,e Xnderung eintritt, 
]St e's, neu ZiU bemessen. 

(2) Wenn LSich die Zuerk,ennung oder die Be­
mes~ung .des Arheitslosengeldes nachträglich :al,s 
gesetzlidi nicht begründet heraus5tellt, ist .die 
Zue,rkennurug zu widerrufen oder die Bemessung 
rück wir kend ~u berichtigen. 

§ 22. (i) ß.ei ;Einstellung, Herabsetzung, Wider­
ruf od'elr Berichtigurig einer Leistung liSt der Emp­
fänger Ides Aribeitslosengeldes z'um E,r!slatz des 
unberechtigt' Empfangenen zu verpflichten, wenn 
er ,den Bezug durch unwahre Ang,aben oderr durch 
VerscQ:weigung maßgebender Tatsacheru herbei­
gef.ührt hat. 

(2) w'enn eine dritte iPerson eine ~hr na'ch 
di'esem BundesgeSietze obliegende Anze~ge vor­
sätzlich oder ,<lJUS grober Bahrlässigkeit IUnterI.aS'seill 
oder falsche Angaben ;gemacht und hiedurch 
ei11len unberedltigten Bez'ug veru1"1s,ad~t hat, ,kann 
si'e z;um iE.rsatz verpflichtet we1iden. 

(3) Aribeitslos1e, .die eine KOilltrt01lmeidung im 
Sinne des, § 44 unterlass,en, .ohne sich mit 'trif.tigen 
Grüniden zu entschuldigen, verlieren für die Zeit, 
.für die ,di,e Meldung gilt, Iden, Anspruch auf 
ArbeitS/los,cnjgdd. ' 

Ab s c h n i t t 2. 

Notstandshilfe. 

Vorau~set.zungen d,es Anspfucihes. 

§ 23.(1) AlI'Ibeitslosen, ,die den Anspruch ta'uf 
Ar,beits:osengdd erts,chöpft ha'ben, k,ann auf An­
tmg Notsuarudshilfe gewähr~ wer.den. 

(2) VoraUls"etzung für die Gewährung ,der Not­
standshilfe ist, daß der Ar1beits,lose 

,a) die österreichi"che Staatlshürgel's,chaJ-t be 
si,tzt, 

h) .aJibeitsfähig und arbeitJs,wiHig ~st, , 
,c) sich 1n Novla;ge befindet. 

5 

(3) NotLage E'egt vor, werun :dem Artbeitslosen 
die Befriedigung der notwendi'gen Lebensbedücl­
ni'so'e unmög:ich Üt. 

(4) Notst,andshiHe ~ann nur gewährt W'e'f1den, 
wenn ISlch der Arbeitslose innerhalb dreier J.ahre 
nach Erls,chöpfung des Anspruche6auf Arbeits-
1o~elllgel.d um die Notstan,dshiHe bewirlbt. 

§ 24. (1) Wenn .die Lage deo ATbeitsmarktes für 
bestimmt;e Gruppen von Arbeitslosen ode,r f.ür 
bestimmte Gebiet,e anaauemd günstig ist, kiann 
dra1s, Bundesmillli~terium für soziale V1erw;alturig 
unter Mitwilrkung der ZenwalkommisiSion für 
Arbeitsvermittlung <und ArbeitslosenlVersicherung 
fürsölche Gruppen von Arbeits:osen oder für 
solche Gebiete die Gewährung der Notstandshilfe 
aussmließen. 

(2) D.asl Bundesministe'riurn für soziale Ver­
waltung 'kian!11 ,die Gewä!hrung der Notstandshilfe 
an arbeitslose Angehörig,e eineiS .anderen Staates 
zulasLSen, wenn, die51er StaJat eine der österreichi­
s,chen NotJ~tQ.ndshilfe gleichwertig.e Eillirichtung 
besi.tzt" die' .auf österreichffiche St'aJatshürtger in 

. gleicher' Weise wie für die eigenen St,a,atsange­
hörigen ang'ewendet wird. 

D ,a u e run d Aus maß. 

§ 25. Die iNot'st'mdshilfe wiJ:1d jeweils für einen 
OOs'timniten, jedoch 26 W.ochen nicht ühersteigen­
den Zeitraum glewäh.rt. 

§ 26. (1) Das' Bundesmini:sterium .für soQziale, 
Verwalru,ng erläßt untelr Mitwirkung ,der Zent~al­
kommission ,für Arbeit's'Vermittlung und Arbeico­
l<llseIliVersicherung Richtlinien' ülbe:r das Ausmaß 
der Notstandshi:fe. In diesen Richtlinien krann 
das Ausmaß, inlsb:esoud1er.e nach Gebieten' unter 
Berück:sich,tigung der iLebens!haltrun~sk<iOten und 
na:ch dem Alte'r der Arbeins.lo~en 'ahgestuft 
werden. \ Di>e NocoDmd'shilfe darf jedoch mit 
keinem höhere!). Betrtag al@ dem Arheitolosengeld 
festgesetzt wenden und un;be~,chadet der iBestim­
mung,endes Abs. (2)' nicht' unter 75 v. H.qes 
Arbeitslos'e'11:geLdes sin:kJen. 

(2) In den nach Abs. (1) zu erl,asSlende.n Richt,. 
linien sind auch die ~orauls.s,etzungen) unter 
denen Noüa:ge .als gegetbenanzusehelll i5t, fest­
zuleg,eu fUnd Bestimmungen darÜlber zu tJreffM, 
inwiewe~t ein Einkommen des ArbeitJs:Iosen oder 
s,einer Angehörigen anzurechnen ist. Die Richt­
linien' können voroehen, .daß die l;~n<;l'COsarlbeitls~ 
ämter nahere BIestimmungen hierüber tr,effen. 

Fort h ez u g der N.o t s t a nd s hilf e. 
" 
§ 27. Wenn der ~A'l1heitsloSie den Bezug der 

No'hsDandshilfe unterhricht, kiann ihm innerhalb 
eines Zci,tra'u"mes VOn drei Jahren, gerechnet vom 
Tage des letzten Bezuge's der N.onst1andshilof.e, de,r, 
Forthez,ug ,der NotsDandshilfe gewährt werden, 
voraulsg~le'tzt, daß er die sonstigen, Bedingungen 
für ,die Gewährung der Notst,andohilfe .ertfü:lLt. 
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All gem ei n·e B es ti Iilm u nge n. 

. § 28. Soweit ,die Bestimmungen ,dieses Ab; 
schnittes nichts ,anderes bestimmen,. finden auf 
die Notstands,hilf,e die Bestimmung.en ,des Ab­
'scl:mittes 1 sinnlgemäß Anwendung. 

Ahschnitt 3. 

Krankenversicherung. 

§ 29. (1) Der Arbeioslose ist während des 
Bezug'es des Arbeitslosengeldes und der N.ot­
'st,andshiHe .für den Fa.ll der Kr.ankheit versichert 
{hankenversichert). Für ,diese V,ersicheru11lg 
gdtendie VI()~schriftender gesetzlichen K>mnken­
vCll'sicherung übter Pflichtversichene, soweit sich 
nicht a,UJ" den' folgenden Bestimmungen Ah­
weichend,es ergibt. 

(2) Die ,Bezieher des Arheitslos,enge1des (N.ot­
s!1:ancLshilfe) ;;:irid Mitgli·e,der deir Allgemeinen 
Gebi-etskmnkenkasse ihres Wohnortes s.oWeit 
sie. jedoch wähl'end ihrer l·etzten· Beschäfti-gullg 
Mit,!;,li'eder einer Landwif'tschaftskmnkenka~se 
waren, sin·d sie Mi~gliederder Lalldwirtschafts­
krankenk.asl5e ihres Wohnortes. 

§ 30. (1) Das Krankengeld gehührt in der 
Höhe des Ietz·ten Bezuges von AJ.1beitslosengeld 
oder. N.ot:Slband,shilfe. 

,(2) Wenn An6prüclw auf Leistungien der ge­
setzli,ch,en Kriankenveriicherung davon abhängen, 
ob der Arbeitslos,e ~einen Angehörigen Unterhalt 
gdei5tet hat, S.o .geltm -das ·Arbeioslosengeld und 
die N.otstands,hilfe :a!ls Entgelt JlJach den Vor­
schr,i.ften der gesetzlichen Krankenve1'6icherung. 

(3) Arhei'tSI05eIl!,d1ie. wäh-flendi del'>ße:zuges des 
Arbeitslo",en:gddes (Notsuands.hrlfe) erkranken, ge­
bührt, wenn sie auf Grund der für ·di,e Kranken-

. versicherung maßglehendm Bestimmungen wä'hl'md 
der ersten ,dre,i T,age . ,der 'Erkrankung kein 
Krankengeld ,erhalten, für die~e Zeit das 
AfI):>ei·tlslosengdd :0NotstandSihiIfie). 

§ 31. (1) Die Beiträge zur Kr:ankenversi:chenung 
werden lau/) dien Mitteln der Arh6its:osenver."ich,e­
rung 'bestritten. 

(2) Als Bemel5lsung;;gruncHagle gilt der ,doppeLte 
Betmg des .zuletzt !bezogenen Arbe-itslosengddes 
(NoDsoand~hi1f,e). 

.§ 32. (1) ,Meldung,enr, ,die nach den VOl'schriften 
der ,ge6,et,il.ichen Kranooenversiicherung diem Dien6t­
.g.eher ob IiegleI1t, hat d:a·s Arbeits,amt zu er­
s1:tatten. 

(2) Das Bu~-deslffiin.i,steri,um für soziale Ve.r­
~la1tung kann dur,ch Verordnung Best.immunlgen 

/ üher di,e Vereinf:achun,g -diets Mdd~v.:,esens tr·eff·en. 

§. 33.' (1) Auf Aroeius,lose finden be.im Aus­
s,cheidenau~ .dem Bezug· des Arbeit~l.osengddes 
.oder der N.oosnan,dshilfe hinslichtlich dC6 An­
s:pruch,es lauf di,eR,eg.elleistung,en der Kranken­
vensichet1urig -die fk~immungen über die Kranken-

ver6,ich.erung he·im AUIS\Sch,eiden .aus einern Dienst­
verhältnis und anschließender Arheitslo;;ig,keit 
sinng,emäß' Anwenldung. 

(2) Arbeitslo~e, die vor -dem Beginn der Arbeits­
I06i~keit krankenversichert Wla'r'en und aus dem 
Bezugle des Aribe~tslo~engddes oder der NotstancJis­
hiLfe :aussehe,iden, können die Kmnkenver6,i,ch,erumg 
freiwillig f.orts!etz~n. Hiefür :gehen die Best,im­
mun:gen ühc~die Kr:ankenrvefl~ichemn"g mit der 
MaßgJaJhe, .daß die El'klärungsfri-sterst mit dern 
1ia,gena,ch dein AU61Scheidenaus dem Bezug des 
Arbeitslo~leng.eldies .odlerder N.otsta.ndshi:lfe he­
gil1'1lt. 

A Ib l') c h n i t t 4. . 

Kurzarbeiterunterstützung. 

§ 34. (1) Bei ernpfinldlichen Störungen der Wirt­
schaft, von denen anzunehmen ,ist, daß 6ie läng.ere 
Zeit hindurch :allIdauern werden, kann Kurz~ 
al'beit:eruntcr;;tJützung gewährt ,werden. 

(2) Die Gewährung der iKurzarbe·iterurtter­
stützung hat zur VOraU6l')ctzung" daß zwi,schen 
den Für -den Wirtscha;ftszweig in Betracht kommenl­
·den kollekti-vvertr.ag:sfähi,gen Körperschaften der 
Dieflistgeber und der rDielliSltnehmer Ver-ein­
'barungen über die iLei6tung einer En'1!S,chädigung 
während der iDauer der Kurzlarbeit :g;etroffen 
werden. 

(3) Durch die Vene.inba,r'lInlg muß hinsichtlich 
des Beschäftig:tenstanides, der Ar'beit,sze,it und ,der 
Entschädigung 6icherg,estellt sIC,in.: 

,a) wäJhrend der Dauer ,der Kurzarbeit wird 
,der Beschä.ftigtenstand :au1frechterhalten, es 
s'e,i denn, daß da·s Atbeitsamt in rhel'lon­
deren FäIIen eine AU6a1ahme hewilligt; 

b) -in 'zwei laufei·nanr·def'f~lg.enrden Wochen wird 
im. Betr,ieb insg,esamt durch millIdesteflis 
16 Stunden gearheitet; 

c) ,nicht vo1:,be'9chäftigt,en DieIl!5tnehmern wird 
'durch den Di-en;stgeber f'Ur ,die ,innerhalp 
rzweier :mfeinanded.olgemderWochen über 
,acht ArbeitS6tunden hinamg.e'henqen Ar­
heitsau&fäUe als Kurz'arheiterunterstütlzung 
eine Enrt&chädigung gdei'9tet, ,diie fUr .je 
angefangene ,acht 'aus.fal1endle Arbeits'stunden 
mindestenl'l e,inen Ta@eS:sa'tz des Arbeit6-
lO~eTIigeldes beträgt. . 

(4) Als T,agicl,'slatz ·des· Ar'beitslos,engddes .im 
Sinne ders Arbs. (3), lit. c, -gih der T:agesbetr;1lg des 
Arbeitsloserrgddes [§ 2,0, Ah",. {4 }], ,den der 
hetr,effemd,e Dienstnehmer ,im' FaUe der Arheits­
los,igk,eii unter Zugrunddegung seine's Anbeios­
verdiensltes hei VolIar'beit bez,iehen würde. An 
Stelle ,der Tag,eslSätzle könneru ~a,uschla'16ätze tretlen, 
die VOm Bundesmini6teriull'1 für 'Soz,i,aLe Ver­
'waltung f.estg:egetzt wer·dlen. 

(5) Die Vereinrbarungen mü,,-sen 
Zei t ahg,e"chlo~'en werden: -und 
Genehmigung der zU9tändli-gen 

auf ,bestimmte 
be,dürf en der 
Ve"l'waltungs-

-' 
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ko=is~ion de,s Li,nde;;,arheitJS:amtes, 'wenn sie 
über di,e SprengJel eines ,LandesaribeitJSlamtes hinau~­
gehen, der Genehmigung des Bunde6minist.erium~ 
für 'soz,iale VerwlaItuhg. 

§ 35. (1) Den DieIllstgebern werden di,e als 
Kur,zai:lbeiterunt,el1stürzung im Sinne der ge­
trofferuen Vueinbarung (,§ 34) ausgezahlten Be­
träg,e. :auf Antrag' von dem niach dem Sitz ,de6 
Betriebes zU6tändigen Lwd'es'arbeits,amt in der 
Höhe der im § 34, Abs. (3)., lit. c, undi r(4), fest­
gesetzten Mindestam;ätze oder P,aus.cha'16,ä~e rück­
e'r6 ta ttet. 

(2) Ein ,Anspruch _ auf R,ückerstattung entfällt, 
wenn ,eLi,e V,er,einbawng oder .diie aus .den sOlllst,ig'en 
Bestimmungen über die Kurzarheiterunter­
stützung 's,ich ergJebe11lden Verpllichtung,en, vom 

. DienMglelber nicht eingehalten werden. 
(3) Die KUfza,rbeiterunterstützung gilt für dJi,e 

Lohnst,eu,er ,a16 steuerpflichtiger Lohn, ,für .die 
Sozialver'sicherung und für wnsrvge Abgaben als 
Entg,elt. D~ensmehmer, ·eLenlen Kurzarbeiterunter­
·stützung g,ewährt wird, unterliegen mit ,dem 
GrUJtdlohn, ·den 's,ie VQr Eintritt der iKurzarheit 
erzielt hal~,Cll, der Sozi;alven;,;cherung. 

(4) Eine Lo.hnsummensteu,er hat der Da,emt­
gJeber für ,die Kurzarbeiterunterstützun,g nicht zu 
entrichten. 

§ 36. DM Bu:rude6ministerium für sazÄ,ale Vre,t­
waltung erläßt die näheren BeSJtimmungen ülber 
di,e KUrlZ;a,rbe'iteruntet<suützungdurch Verordnung. 

Ab sc h ni t t 5. 

Produktive Arbeitslosenfürsorge. 

§37. (1) Zur ,Förderung von Maßnahmen, ,die 
geeignet sind, ,die Al"beits'losigkcit zu v,errin:gern., 
insbesondeJ:1e zU,r Be6ch:affung zu~ätzlicher AJ:1beins­
gele'g.en.heiten für Arbeitslose, .können Beihilfen 
gewährt werden. Es ,dürfen nur solche Maß­
nahmen ge:för.dertwerdlen, die voLk,swirtSjcnaftlich 
nüt,zlich und im öffentlichen Inter~e gdeg~n 
sind. In ,der Regel sind BeihiIf'en nur für Arbeiten 
zu bewilligen;, ,die von öff,eruüi,chen iKörper­
schaftendurchgeHihrt wenden. BeihiLfen werden 
,aIs Zus,c!-J,üslse oder Darlehen gewährt. 

(2) Di,e HÖhe IderBeihilfe wird 'auf Grund 
j.ener Summe ermittelt, .die taJl ArbeitJSloserugdd 
und Notstandshilfe dur,eh Beschä;fti~ng von 
Arbeitslosen bei ,eLen in Ahs. (1) .bezeichneten 
Arbeiten er~part wird. In begr,enztem Ausmaß 
roann ,auch ,die Be~chäftigun.g nicht unterstützter 
Arbeit:sloser ,zugdas6en werden. Im allgemeinen 
dürfen ZuschülSse ,d:as Einfache, Dar~:ehen das. 
Dr,eif,a,che -der ersparten Summe nicht über­
steigen. 

(3) Oie Gewährung ,der Beihilfe ist ,an. ,cLieBe­
dlingrung zu knüpfen, ,eLaß bei den Arheiten von 
Arbeiusämtern . zug,e,wiesene Apbeitslose be­
schäJti.gt wer,dlen. 

7 

§ 38. (1) Arusuch,enum Gewahrung,der' Beihilfe 
~ind bei dem nach ,dem AriheitJSplatz zuständigen 
Lande.s:arbeitslamt etinzubringen. 

(2) Beihilfen in Form von Z~chüssen hCIWilligt 
di.e Gemeins,ame Verwa'ltungskQmmilS~ion: .des 
Land:es:arbeitsamtes, ,6ofern die Gesamtsumme im 
Einzelfialle 100.000 S n,idit übensteigt und ,der 
Bund 'an ,der Aufbringung .der ,Mittel ,für die 
Arbeit J1~cht betJei:J.igt· ist.! In, 'aUen ,aueLe,ren Fällen 
bewilli:gt .die Beihi1f.e ,dias Bundlesmin:ist,erium für 
so~,ila:le Verwaltunlg nach Anhörung der Zentral­
kQmrni,s,sion für ArbeitJSvermittlun:g und ArbeitJS­
lQsen versidJ:erung. 

AiR TliKJEL J.IiI. 

Verfahren. 

Z u s t ä 'll, .cl i g k ,e i t . 

§ 39. ,Die Zuständ'igkeit ,der ArbeitJSämter ullid 
Landlc6arbeit6ämt,er Ti,chtet sich, ,soweit. indies,em 
Bung'es'gesetz nichts anderes hestimmt wird, in 
Angdegenheiten, -die den Diens,nglebe,r berühren, 
nach dem Sitz ,des Betri'ebes, in Ang,degenheiten, 
die den Dien~tnehmer berühren, na,ch dessen 
WohnlSitz, manlgds ,e,iillC'S' SQkhen. nlach dessen 
gewöhnlichem Auf.enthaltsort. 

§ 40. (1), Streitigk,eiten üher ,d,i,e Arhe,itslosen­
versLehemnglSpflicht· OIdier /Übel" Beiträge 'Zur 
Arbeinslos'cnv,ersicherung lS,ind in dem flÜ~ die 
gesetzl,iche Kmnlkenv,eroich,el1UllIg gdtenden Ver­
fahr,en zu entsch,eiden. DM Ve1"f,<lihren ist vQnder 
Kr:ankenlkMs,e über Antrag. ,des La:ndeslarheits­
amtes einlZulei:ten. 

(2) Dem Verfahr.en nach Abs. (1) :ist das 
LanleLes,arbeins:amt heizuziehen.Das golei,che gilt 
.f'ür ein Verfahren über .die iKnankenversticheruru~­
pfl,icht Qder üher B,e'iträge zur Kmnkenversiche­
rung, wen!ll der Dien~tnehmer im .Falle der 
Knankenv,er6icheru.ng~pflicht zugle,ich :auch arbeits­
los,el1'veroicherunJ~pflichtig wär,e. . 

Ge.Ite-ndm:achu,ng d,es ,Anspruches 
'a u f .f\ r bei t s ,I 01 S e li gel d. 

§ 41. (1) Zweck.s GelrendmadlUng des. An­
spruches auf Arheitslos,engdd hat w,ch der 
Arheits;lose hei ,dem nach seinem Wohnort zu­
ständig,en Arbeitsamt pt;rsön!i,ch zu mdden. 

(2) D:as Landes,arbeitJSamt kann :auch landere 
Stellen bezeichn,en, .bei denen ,der Arbeitslose ,den 
Anspruch geltend machen kanm 

(3) Der Arbeitslo~e ihat lS,e'inen An~p!'lUch beim 
Arbeits,amt 'nach'Zuweisen. IEr hiat Bestätigungen' 
.dies Di,enstgeber~ über ,d~e Dauer und. Art ,des 
D.i,en'Stverhältnisse~, üher d,i,e iHöhe ,des Entgelte., 
11Iltd über die Art der Lösung,des .OienlStverhält­
n:i61s,esbeizubrin~n. Der nienstlgICber ist zur. Aus­
IStellung solch'er BestätigullI&en' verpflichtet. Die 
näheren Bestimmungen l).,ierüber erläßt '00, BUIlr 
desministerium für ,soziale Ve1"wahu.nIg··· durch 
Verordlllll>lllg .. W,enn .das ArbeitJSlamt ,dem Arbeits-
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losen ei,ne' zumutbare Arbeit nicht vermitteln rücksidrtigt :bleiben' und solche von 5 g laufwärts 
:&a.nn, h:a:t es über .den AnSpHl>Ch .zu entschei·den. ,als 10 g beI'edmet weI'den. 

§ 42. Wird .der An:~pruch ,auf Ar'beitsIQsenlg~l'd 
anerlmnnt, 60' hat d:a;; Arbeins.amt .dem Arbeios-' 
:losen eineBlescheinigung zum Bezug des Arheits­
lQ~engleldes :au~zu;;tellen (Meldekarte). Wil'di der 
An~pnuch nicht :aneitkJannt, sO' ist ·dem Arbeits­
losen ein rSchrifdicher B.es·ch,eid hie.nüber auszu­
,fQ:gen. 

§ 43. (1) Wenn in IFällen von Arbeitseins.tel­
lurug:en im Sinne des § 12 .cl·je Frage strittig ist, 
ob ·di·e Arbeills1l6sigkeit .die 'Fol'g,e' eirues durch 
Str1e.iik verursa,chben Betri,ebsstiHstamdes ist, ent­
scheidet, über, diese Frage dn,e zulStändige V.er­
w.altU'lpg.skQmmission .dcsLande sarbei tsamt·es . 
Gegen di'e Entscheidung der Verwaltunlg!SkQm­
mi,s'Sion is:t binruen zw.ei W ochen .d~(l 'B'erufunlg MI 

das Bun;cliesministerium für sozi,aie Ver.w.altung 
zulä;;~i.g,. 

(2) Die Entschei.dung nach Abs. 1(1) ist VQm 
Arbeitmmt \Se~l1er Enwcheidunlg über den Unter­
. stützungs:a.nSipr.uch zugrunde zu legen. 

K 0 n t r 0' 11 m eId u n g ·e n. 

§ 44. Zur Sicherung d.es Anspnuches auf den 
B,,:zug. ·des Atbe~ts1osengddes hat ,sich der Arlbeits­
lose wöchentlich mindestlens zweimal' :bei delm 
nach seinem Wühn:orlt zustä'n,digen Ar>beit'samt 
~nber' Vürweisung der Mddekarte pelrsönlich 
z·u melden. Oie näheren B.estimmungen über .di·e 
Me;dung trifft das LandeSiarbcitsQmt. Es kann 
auch arudere SDellen als Md.d~stt:1l1eru lbezeichn1en; 

An z e i g oe n. 

§ 45. Der im Be:cugedes Arheitslosengdde.s 
st~henlde Arbeios·l.ose ist v'e'rpflichtet, den Eintritt 
in ein Arbeit~verhä1tnis U!nd jede ,andere für den 
For~bestan:l und das Ausmaß o,eirue·s Anspruche~ 
maßg.e:bende Änderung .seiner wirtschaftlichen 

. Vef1hältnisse &owie je;de Wohnungsänderung dem 
Arbeitslamt .ohne Verzug, spät>e\5i1:ens. jedoch bei 
der nlächs't·en Kontr.ollmeldung, aJnz:uzeig,en. 

Auszahlung de·xLeistungen. 

§ 46. ,(1) Das Arbeits:osengeld wind durch die 
Arbeitsämter oder .durch ,andere geeigneJte iKJas.sen 
.de'r öffentlichen Ve:rw.altung, die vüm Burudes'­
ministerium ,für soziale VerwaJkullg im Einver­
n;,;hmen mit dem Bundesministertum fUr 
:Finanzen! zu Za:hlstdlen :bestellt w>e'rden, aus­
g'e:ca~lt. . 

(2) Das Aibeitslos,engeld wird wöchentlich im 
nachhinein ,alusge:cahk. Wü es die örtlichen Ver­
hältnisse erfünd'e,rn; kann .dals. Bundesministeriuin 
für .soziale Vle·rwlaltung lauch vierzehrutägige Aus­
zahlungen :anordnen. Der Mietz:insZlUls·chuß ist 
j·eweils ,mit dem Anbeitslosengeld :auszuzahlen. 

. § 47. Alle' Zahlungen sind auf 10 g in der 
Weise zu runden, daß Beträge unlter 5 g unbe-

§ 48. (1) Sol allg e ein . zus,chl<1igsber,echtigter 
Angehöriger nicht in 'die häusliche Geme'llschaft 
des Arbeift:slosen .a!ufi~enommen wi~d oder wenn 
·ein Arlb.eitsloser ,seiner ges,etzlichen Unterhalts­
pflicht gegenÜoberein;em zuslch1ag.slberechtignen 
.Angehörig:enni.cht nachkommt, kann .das Arbeits­
am t :anof1dnen, daß ein allg,emesseruer Teil des 
A;rbeitslosengeIdes ,an den' Angehörigen .oder die­
jenig.e J>ersün, Anslt,alt ed·er B,ehörde ,au~gezahlt 
wif1d, in denen Obhut er sich befilldet. 

(2) Ist delI" Bez:ugsberlecht:igN! handlurugsunfähig, 
sü ist die [.eistung an desls-en gtsett1icherr Ver­
tret>er oder des.s,en Be'Vollmächtigten z,ur Ver­

. wendung .für den Bezugs'be'rechti'gten auszu­
z,ahlen. 

(3) Ist der 'ß.C'Zugsberechtigte trunkslüchtig oder 
rau s.chgiflUlü chti-g, Sü kann die Leistun:g ,an ver­
läßliche 'BamiLienangehörige oder :an die. Aufent-' 
halts gemeinde zur Verwendung für .den Bezugs­
berechtigten 'aJwsg.eza'hlt we'l'den . 

§' 49. 'Die .n·ähel'en Bestimmung.en über die 
Auszahlung ,dieS Ar.heitslüs,mgeld'e:s trifft' .dla.~ 
Bundesminis·terium für soziale Verwaltung durch 
Verof1dnung. 

Mitwirkung der Geme,inden. 

§ 50; (1) Die Gemein:den sind über V.erlangen 
des La.rudes,ar:heit~,amtes verpflichtet,ibei der 
Gelltendmachunlg .des Aruspr.uches, hei der Kon­
trollmel.dung und' bei .der AU6zahlimg ,des 
Arbeitslosengeldes mitzuwi'rken. 

(2) Den Gemeinden kann d'e:r ihnen aus der 
Mi.twirlmng nach kbos. .(1)' erwachs·end.e Ver­
walrungsmehmufwland vergütet wendien. Das 
gl,eiche :gilt, wenn Gemeinden zu Zahlstellen im 
Sinne .des§ 46, Aibs. (1), bes.teI1t wer:den. Das 
Ausmaß ,de'r Vergüturig bestimmt dals Bundes­
minist.e:rium . für iSozi,ale Verwlaltull:o- Illnt"',~ Mit-." ""-
wirkung der Zen,t.r:alkommissiün für Arbeit·s.-
vermit·tLung und Anheitslosenvensiche:rurrg. 

Rechtsmittel. 

§ 5~. (1) Gegen Bescheide de.s Al'beitsamte's in 
ArugEt}t:.gJeniheiten des Arbei1tsl-osengel-de.s ist die 
B,erufung an dras Lanrde·s.ar:beitslamt zuläs.sig. Di.e· 
Emscheidung de.s Landeslal'heitsamtes i.st end­
gültig. 

(2) Die ß.erufurug ist binnen zwei Wochen nach 
,Zwstdlung des ,angefochtenen Be's.cheides bei dem 
Arlbeits,amt, ,.dessen Bescheid .angefochten: wind, 
einzubringen, sie hat keine aufschiebende 
W~rkung. 

(3) Das Landes,a·rbeitslamt trifft ,die Entscheiduno-. , " 
1n eJnem Umeraus·s,chuß der zuständigen' Ver-
w:al1Jung!skommission . 

§ 52. D:ls BundJe&m~nister.i!Um für sQz~,ale Ver­
waltung kann in Ausübung de~ Aufsichtsl'echte.s' 

747 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 22

www.parlament.gv.at



9 

Entsd},e.idu:ng'en der iLa:t1JdJesarhci~ämDer' nn·d den Landeslarbeitsämtern ull'd Arbeitsämtern 
Arbeitsämter ,a,ufheben oder abändern.. En:t- aus der :Erfüllung ihr,er gesa·mten A~fgahen er­
sche;i,durugen, .ausdenen ,einer P,artei ,e.i'n: Re,cht wä:ehst. Durch YerQndnull'g ka.nn ·dielser Anteil in 
erwarusen .ist, können nur dann ;a,:ufgtelllQben oder ,einem a,ruelJeren AU6maß J,estgesetzt wefiden, wenIi 
,ahgeälldert werden, WeTI;ru di,e Entscheidung ge-' sich -der aus ,cLer 'DurchJ:üh-rung .dieses Bundes-
6,etz,widrig ,ist oder den ,auf' Gm·nd des Ge.s'etzes 'gesetze,s er.tstehende YefiWaltun,gö.aufw.and im 
getroff,enen a:lgemeinen Anor·dnungen wider- Verhältnis ,zu dem VefiW,aItun'gs'aufwan,d, de.r 
,pr-icht oder wenn von ,cLem IEnmes:sen ni.eht im dm Lande.s'arbeitsämtern und Arbeit6ämtern'au6 

. Sin,n~ dlietse.s Bundesg,es'etzes Gebra3!-ch gema,cht ,der Besorgung der übrigen Auf,gabt'n erwä·chst, 
wur,de. .wesentIich ändert. . 

.Anwend·un.g des Allgem,einen 
Y e·r wal tun g' sv 'e r P,a h r ,e n'S g ,e se tz ·e s. 

§ 53. Sowe.it ,in ,dlielsem Bundsgesletz .nicht., 
anderes bestimmt wird, g:e:lten für .cLa" Verfahren 
in Angdeg,en:heiten'dles Arbeitsl06engdde:s.ent­
spreche;n,d di·e Besti'mm'llng,en ,der §§. 7 {Bef,ang,en­
heit VQn Ye'fiWa'ltungsorganen), 8' bis 12 (B.e­
teiligte und ,der,en Yenreter),13 bis 2,0 (Ver­
kehr zwi"chen Be.höl'1den und Beteiligten), 21 bi6 
31 ('zustellungen), 32 und 33 0Fristen), 37 und 
38 (Allgemeine Grundsät,z·e ,cLes lErmittlungs,"er­
fahrens), S8 his 62 (Inhalt und Form ,der ~e­
."cheide), ,63 und 66 (B,erufung), 68 bis 72. 
(SQn.stig!e Abänderung vQn Bescheiden), 73 (iE'.JJ.t-· 
schej.cLull'gspflicht) und 74 (!Kosten der Beteilig1tlen) 
des Allgemeinen Y,efiWaltunlglSrverhhr,en.slgec,etzes. 

Ve.rfahren in Angelegenh.eiten 
der N<> t S t a. lId s h i 1 Fe. 

§ 54. Auf ·da,sYerfahren in Anlg:eLe:genheiten 
der Notst:and6hHfe finden ,die Bes.timmungen 
d;ie,'elS Artike:s sinngemäß Anwendung. 

AR TIiKlEL ,IV. 

Finanzielle Bestimmungen' .. 

Deckung de~ Au~wande~ 

§ 55. (1) Der Au.fwa.n·d für Leistung,en nam 
diesem B'lmd.esgesetz (Le:swn,g9auf'w,a:n,d) zuzüg­
lich des Verwaltu!lgs:auhwan·dJelS rw.iJ:'ld vor&chuß­
weise VQm . Bund bestritten. 

(2) Die Bedeckun;g ·de" Aufwande:s erfoLgt: 

a) durch Beiträge der DienJStgeber und DienlSt­
nehmer .( Arhei Dslos.eruverslicherungsbeitri1ge), 

,b )cburchein~n Beitrag des BuncLeszudem Ver-
w,a.1tungslauf,wa.nd, . 

c) in, Krisenzeiten 'dmch ',eimen Beitrag .des 
Bundes zur Notstan,d6hiHle eins,ch.ließlich 
,de.rauf S·le entfaHenden Kr;ankenver­
s.i cherun:grSlbei trägei. 

(3) Der BeitmgdielS Bundes zudem 
tungsaufwa.lld beträgtcLie HälftedetS 
.den,en Aufwanders .. 

V,errwal­
elitstan-

(4) Der den ILande:sllr.beit~ämternundi Arbeits­
ämtern auscLer DurchlflÜhmrug {he.ses Bundes-' 
gesetws ent,tehende Verw:altungiSa.uflwand wir.d 
mit· ,einem Drittel .cLes . Auftw.an·dles bemessen, der 

(5) Ein Beitr<l!gzur NQtstandshilfe ist ,dann 
~u leist,en, wen,n in einem Kal,en:d.erj.ahr die Ein­
nahmen an B.eiträg'en :ah2'JÜogl~ch der, zur ,anteils­
mäßig.en Deckung ·des Yer<waltunigsaufwandes er­
forderlichen Mittel nicht zur Deckung de, Lei­
stungsauf,wande,s lawsreichen. In ,diesem Fane hat 
der Bund ,de.n Gebar,u.n'g'~abglarug bis zur Höhe 
des halben Lei6tungsaufwandK:s der Not6tan.ds-
h.ilfe Zl! trage,n. ' 

A r b e : t iS.1 0' :se TI v ,e r s ich e r. u n. g 5-

. h ·e i t r;a g. . 

§ 56. (1) [):er Ar:beitslQsen,ve:si.cherulllg6beitl'~g 
w.ird' in Hunlderrit:eilen der ,für \die K.r.anken­
versicherung ,gelteruden -Bemes5ungsgrundJ,<I!ge fest­
geEetzt. ,Er' heträg,t für die Arbeiter S'S v. H. 
und für die Arugestellte!l 3 v. H. der B·eme:ssungs­
,grundLage. 

(2)' Der Arbeitslosenversicherurug:sbeitr1ag i'st vom 
taTlbeitslQsenversicherten Dicmstnehme:r undl vom 
D:ieJrustgeber 'zu gleichen TeiIen zu tragen. 

(3). per in Abs. (,1) fe~tg.es,etzte Beitrag kann 
durch Verordnunlg g,e:änderi werdle:ll, ·wenn. 'er dem 

. ,voraussichtlichen Auf.wan,d ,der Arbe,itslQsen.1 
. ve'rs,icherung nicht mehr ,entspricht; bei der Fiest­
setzung de;; Beitrag,es ,i6t von dem Dur·chschnitt 
des Aut[ew;andies mehrer·er }ahr,e .aUlszu~hen. 

(4) Für die Y,ensimerten der Knappschaftlichen 
Rentenvereidlerurig ist his zu einem dul'ch Ye-r­
Qrldnurig zu hestimmemden Zeitpunkt der Arbeits­
lQsenversicherungslbeitmg nicht zu l.e-1sten. 

§ 57. (1) Die B'eiträge Zur Ar<be.it"IQsenver­
siche:ruDig ~,indl durch die Träger 'der 'ges'et;zlichen 
Kranken.versicherunggemeinsam mit den Bei­
trägen ~ur Krankenversicherung ,e:inrzuhehen. 

(2) Für den Arbeitslos,enveQ'sicher!UJngs1heitrag 
gelten die Y.or~·chrifven der g:esetzl!ichen Kr.anken­
versicherung über die Berechnun'g, Einhebung, 
Einhrin;g'U!lg und. Rüchahlung der B'eiträge ent­
rsprechell!d, s-oweit s,ich nicht laus de'n B,estim­
mungen di,e'ses' Bundesgese·tzes Abweiche'ndes er­
gibt. Die Rückzah!:ung von A!rbeits,I.os·enve'l1si­
cherungsheiträgen bedarf jedoch der Gerueihmi­
gung des Bundesmin:iSlteriuffiS tür &ozia,le Yer-
waltung. . . 

§ 58. (1) Di,e Trä'ger der Kmnkemnersicherung 
hahen ·die Beiträge an ·die vom Bundesministerium 
.für LSoziale Y,erwaltung be~1:immte Stelle ahzu­
fähren. Die näheren Bestimmungen IÜber·das Yer-
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fahren bei Verr,echnung und Abfuhr der Beiträg,e 
wird durch VerordniUng bestimmt. 

(2) Den Trägern der gesetzlichen Krankenver­
,sicherung w~d ,der ihnen aus der 'Eirrhebung der 
Arbertslos,enversi,cherung.sheiträge erwia·chsende 
Mehmufwand ,an Verw1altungskos:ten ersetzt. Der' 
Vergülmil1g~'slaotz wind ,durch VeroOrxinung des 
BundEisminisberiums ,für sozial,e Verwakung fest-
gesetzt. . 

(3) Da's, Bunde6ministerium für süzi,ale Ver­
waltung kann :durch Bea,uftra'gte bei den Träg,ern 
d,er KrankEtnversicherung in alle Aufzeichnungen 
eins,ehen, diesi,ch ,auf die St,m,cLesführung der 
Ar'beitsloOsenvensichel1t,en und die Gebarurig m.it' 
den Arbeit6lo,enver.sicherun@Sbeiträjgen beziehen. 

Res e r v e ton d s. , 
§ 59. (1) Aus den l,aufen,den Eingän~n an Ar­

beitSil,os'enversicherungsbei'trägen werden zunächst 
'die vom Bund ,geleisteten V orsch,üsseahge,deckt. 

(2) über,teig,en in einem Ka~enderjahr die Ein­
nahme~ an Ar'beitsIüs,envers1cherung~beiträgen 
abzüglich der zur ameilsmäßigen Deckung des 
Verwa:hun~sa'Ulfw,andes erfol1derlichen Mittel den 
Leist,un:gs,aufw1and, soo ist ,der Gebal1Ungsüherschuß 
nach Atbd,eck:ung ,allfälliger unheglichener Vor­
.schüls'se des Bunde's einem Reservefünds Z'Uzu-
führe'n. . 

(3) Ergibt sich innerhalb eines Kalenderj,ahres 
ein Gebarullig>s,ahgang und reicht der .Beitrag des 
BundES z:ur Not'stan1dshilfe [§ 55, Abis. (5)] zu 
seiner Deckung nicht aus, so sind die Mitt·el des 
Rese'rve'fonds heranzuziehen. 

(4) überschreibet der R(lSer,vefonds die Höhe. 
der durchschnrttlichen jährlichen Einnahme~ .an 
Arhei ts: os,en vers·icherungsbei trägen in. ·den ,letzten 
fünf J.ahren, '500 ist dras Ausmaß ,des ArbeitsJosen­
versichEtrlungsbeilt.rages entsprechend zu senken. 

§ 60. (1) Die Verw,altung des Res.ervefonds ob­
liegt dem Bundesminilst-C'rium für sozia.le V,er­
waltung im Einvernehmen mit .dem Bundes­
minis.terium fü'r Finanzen unter MitwirkunO' der 

. b 

Zeutrlafkommilssion für Arbeitsvermittlung rund 
Arbeinslosen vensicherung. 

(2) Die Mittel des iReservefonds !Sind ,derart an­
zulegen, daß ihre Heranzielhun·" Z!ur Ded~un" 
. Ab' b b emes : glanges J,ederzei,t erfolgen kann. 

ART,LKlElL V. 

übergangs- und Schlußbestimmungen. 

Au sf all voe r g ü ,t u n g. 

§ 61. (1) Büg zum 30. Juni 1949 kann bei 
vorü'bet;g,e'he.nde~ Arhertsarrusfä11len, die durch 
'Manigel an Betriehsstoffen in·sbesondere elek­
trischem Strom, Gas, ,Kohl: undWas~er, verur­
s,acht sind; den ,davon betroffenen Dienstnehmern 
soweit sie dadurch einen V,el'dienstauslfaH er~ 
leiden, Alusf'alllvergütung gewährt wel'den. 

(2) {Für die Gewährung eier A usf,all veif'gütung 
kommen nur Hebriebe in Betracht, die für den 
Wied'E1r.aufhau oder 'für die Ve:rsollgung der Be­
völkefiUng ~mit lebenswiclitig,eri Gütern V'on ent­
schei,dender Bede'uwng sind odJer die für den 
Export wichtig;e Güter erzeugen, wenn die Er­
haltung de6 BesGhäftigteTIlsca,ndes wirtscha.fthch 
gerechtfertigt ist .. 

(3) Da,;; Bundesministerium für soziale Verwal­
tung b-ezeichnelt im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Handel und Wiederauf­
bau unter Mitwirkung ·der Z,entmlkommilssion 
für Ar'beitsvermittlung und Arbeitslooenver­
s,jchemngdie WirtschaJtszweig,e, die ,für die Ge­
währung der A'us,f,a;!1vergütung bei Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Abs. (1) und (2) [n Be'­
tracht kommen; 

§ 62. Aus,f,allver;gütung gebührt nicht, wenn 
der Arheitsia·usf,all am einzelnen Arbeits,rag nic!lt 
mehr ah e~ne Arbeinsstru.nde oder inne'rhalb 
zweier unmittelbar auf.einanderfülge'nder KaJ.en­
derwochen nicht mehr ,aIs ,acht Arbeitsstunden 
(eine' Schicht) betr~gt. 

§ 63. (1) AIIs A'usfallv,e:rgütung g-ebührt 'Dienst­
nehmern, ,die nach der Eintragung inder Lohn~ 
steuerkarbe der Steuer;gl1Uppe' I angehören, 
60 v. H., 'allen übrigen 'Dienlstnehmern 80 v'. H. 
des Unterschiedes 'zlwi'schen ,dem' natsächlich er­
zidten Bruttoarheit,sentlgelt und dem Brutto­
arbeibsen~gelt, das der Dien!Stnehmer ohne den 
At1beit~aWlfall bei ,der im Betrieb ,für i,hn gel­
tenden Arbeitszeit, höchstens ahe'r bei e,in'e1r 
,ach'tundvierzigiStündigen Arbeillszeit, e·rrielt h~itte. 

(2) Bei der Berechnung der Ausfal'lver.giitung 
wir.dals Entgelt, das ohne A.rbeitsa'Ulsf,all im B,e­
trieb erzieh wor,den wäre, höch'stenls der Betrag 
berücksich~igt, delf ,als Beme6,sungsgrund:lage für 
die Sozialversich·erungsbeiträg,e gilt. ' 

§ 64. (;) Der vom Arhei,tsausf,all betroffene 
Dienstnehmer ist verpflichtet, in den ausEallendeal 
Arbeitsistunden eine and,ere zumutbare Arbeit 
[§ 8, Abs. (2)] zu verrichten, die ihm vom 
Arbeits:amt iugoewie6erf wird. 

(2) D.aos' bei so.Jchen Ers,a tz:a.tbei Den erziel te 
Bmttoentgeltist bei der Bembs~ung der Ausfall­
vel1gü,tung zur Hälke dem im B,etriebe tatsächlich 
erziehen Bl'Utboenrgdt hinzuzur,echn,en. 

(3). Das Ar.beitJsiamt ist heifechtigt, die persqn­
liche Meldung ,der vom ArbeitslaUisfall bet:roffenen 
Dienstnehmer beim Aribeillsamt oder bei eine'r 
von ihm !bezeichneten Stdle lanzuordnen. Kommt 
,der Di'ClJJ.lSt'fi'ehmer dieser Meldepflicht nicht nach, 
!90 verliert er den Anspruch ,auf Ali's:f.a,llvergütung 
für di,: Zeit, ,für ,die die MeJ.dlung gilt; 

§ 65. (1) Di'e Aushllverglitun.g im vom Betrieb 
für den Lohnahrechnun:gszeitmum Zu err,echn,en 
und :am LO'h!lJalU1s'zahhingstag mit ,dem sonstig,en 
lohn auszu7!ahlen. 

/ 
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(2) Die Ausfallv-ergütung wird dem DiemugeJber 
a·uf Antmg vom Lande~sarbeitslamt erst,attet. Er­
st,att,et werden auch iDienstnehmemnteile :zur ge­
Slotzlichen Sozialversichel'Ufilg, d:eauf den ,aIs 
Ausfall'V,ergüt'lln,g geleisteten Bet.mg entfallen. 
Die Di,efilstgehennteile welidlC\n nicht? e,n;tat'tet. 

, (3) Die Ausfallvergütung gilt 'für die Lohn'steuer 
als steuerpflichtiger Lohn, .für die 6ozi.aliv,er~,iche­
rung und ~ür sont-iüg,e Abgaben' a1s Enngelt. 
Dienstn,ehmer, für die Ausfallvergütung ;ge-. 
wä'hn wird, unr.erliegen mit ,dem Grund:ohn,'den 
lSie vor Eint:ri t:t. dei> Arbei tls'lusfalles erzielt hahen, 
der Sozi.alversiche'r'llng. 

. (4) Eine Lohns'llmm~nsteuerhat der Dienst­
geber für die AusfaHvergünung nicht zu ,entrich­
t,m, soweit .diese gemäß Abts. (2) el'st,atltet wir,d. 

. § 66. (1) Die Ausfanv,,,rgütung wird. ~'llr er­
statt,et wenn der Dien~tgeber' den A,r'beltöau,s.f,all 
beid,:m nach ,dem St,andort des fl'elrriebels zu­
ständi<Yen Arbeitsamt rechtzeiüg geme,;,det ha,t. 
A.1s pe"chrzeiüg gilt die Meldun:g, wenn si'e bei 
Arbeitslausfällen, die VODausZJwsehen IS1rld, uh.'Ver­
züglich nach Bekanntwerden, son~t unmitt.elhar 

. nach Eintritt en;tatret wird. 

(2) Der Aufwand für d·i,e Au~faHver,gütung geht 
zu lLa~ten ,des 'Leistung6aufwa'!ldeö {§ 55}. 

E ,r näh run g s z u l,a .g e. 

§ 67. (1) Zum Ausgleich für wegfallend:e staat­
liche Pl'eiszul5chüs!;e für Lebellsmitte1 wwd den 
Empfängern des Arbeitsloseng,ddel5 und ~r N~~ 
st,andshilfe ,eine Ernährungl5zu;,ag,e 'gewährt, ,he 
wöchentlich 7"85 S oder täglich 1'12 S :beurägt. 

(2) Die Emiihrung6zuLage gebührt .au,ch wäh­
rend der Wartezeit (§ 15), frÜlheSlne1lJs jedoch VoOm 
T ag,e de:r Gehendmachung des Anspruches auf 
A.rheits,loOsenge1d oder der Bewe.rtbung ,um Not­
standGhiHe. 

(3) \Einle Ernährungsz:uhgen~ch Abs .. (l) er­
halten a:uch Ar'bei.r~lose, die vom ß.ezuge der 
Notslt,a'nd.shilfe nur deshalh ,ausgeschloSlS.en si!1d, 
weil sie die Vomus~etZ!ung der lNotJ.age nicht er­
fiilkn' Idies gilt nicht wenn dats Einkommen, auf 
Gm!1d ,dessen die N~.tlage nicht ·gegeben ~Slt, au's 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit ~ltammt. 

(4) Arbeitslose, di'e vom Bezuge der Atbeits­
IoOs'e-nu'lltenStützU'ng nur ,deshalib lausgesdüossen 
Silld, weil ih!1en nach LÖlsung des letzten Dj.enst~ 

. verh~ltnis'ses eine Abfertigung ·gewähnt wird, .er­
hahen eine Er~ährufilgszul,age mach Abs. (1)' 
während des ZeitF,a,umes, ,der dem AusmaI!,e der 
Ahf,ertigungen'bspdcht. Oie Er.nä,hrunglszubge 
wir,d nichtgewä-hrt, wenn der Diemtlgeber für 
den Zeitraum, für ·den Ampruch la'u,f A:bfertigung 
,gebührt,auch die Emährungszul:a'gle kistet. 

·(5) Eine Er,nähr.ung.'lzu!age Igebührt nicht wäh­
rend ,der Zeit,währerud der der Arbeits,lose str,a:f­
weis,e vom Bezuge ,des Ar'beitslo&eulgeldes ode'r 
der NoOts.ta.ndshilfe ,gemäß §,§ 9, 10 und 22, 

Abs. (3), lausgeschlos'sen ist. Dies'e Bestimmullg:en 
gelten 'sinng'emäß ,a.uch für die in Abs. (3) und (4) 
bezeichneten &Ziie:her der Ernährung,szul,a.ge. 

(6) Soweit .~n den Abs. (1) bis (5) nichtlS a!1d,ere~ 
bestimmt ist, gelten für den BeZiug de,r Er­
nährul1\gls::zmhge die 'ße!;!Jimmungen über dem B,e­
zug Ides Arbeitslüsenge1des u-nddle'r Notstiands­
hiH,e sinngemäß. 

. ,§ 68. (1) tDienstnehmem, die im Bezuge von 
Kurza'flbei,teruntel'~tützUJI1g .oder A u:sJ~all vel"güDU!1g 
stehen, ist' ,die IEmäh rurug'SzJU La:ge, soweit ihnen 
während. ,des der J<.urzal"beiterunter:stütmng oder 
der Ausfallvengätung ZJugrunrde lieg;enden Be­
rechnungszeiuraumes ein Aiisp.ruch· auf Emäh­
runglszu1ageg:e,gen den Dienstgte'ber nicht zusteht, 
VOn dies·em· 'gegen ·R!ückersat:z ,dur,eh das ,zu­
'ständige Landeis'arhei.rs,amt zu I),eisten . 

(2) Währenö des Bezuges vOn Kmnkenge1d ge­
mäß§ 30 w~l'd die Erttlahrungsz'lllag;e vom Träger 
,d'ö'r Kr:a-nkenve.rsicherung geleilstet. 

§ 69. Der Aufw,and für die iErnährungszuL<lgen 
ibdasltet den Leistungs'aufwand der Arheiuslosen­
y;e,rS'ich:ening~ 

Z 'u we i s u 'n g- an cl i eIn val i ,d e n­
ye r,s. ich e 'r U!tl g. 

§ 70. Vom ArbeitslOisenversicherungsbeitmg de'r 
Alibeiter, soweit er im Ausmaße von 5'5 'v. H. 
der Seitragsgrundl:lJg,e ,eingehoOben wird, 'werden 
fünf Elftcl ,für ,die :Invalidenversicherung ahge­
zweigt. nie abgezweigten Beträge fli,eß,endem 
für die genannren Arbeiter 'zuständigen Trä-ger 
der Inv.alidenven;icherung 'zu. 

übe r f ü h r u. n gd oe rUn t e r () t ü t z uh g s­
beziehe.r. 

. § 71. Für ,die bei Inkmfttrete!1 dieses Bundes­
gesetzes im Bezuge der Arheitslosenuntellstütz'llng 
6tehmd,en Perso.nen ,beginnt der Lauf der Frist des 
§ 17 (B,emgsdauer) mit ,dJem In:kr.afttr.eten ,dies,es 
BumdesgeSletze's. 

Ab J uhr an den R 'e se r 'v 'e f 00 nd s. 

§ 72. Di,e Bestimmungen des § 59, Ahs. (2), 
über diJe Abfuhr v,on Geha.rungswberschüssen an 
den Reservefonds SInd a.uf das Kalenderj,ahr 1949 
nicht anzuwen:den. 

Übe r g a n g v 00 n A n :s p r ü c h e n. 

§ 73. Hat ,ein Trä,ger .der öffentlichen Für~()rge 
einen Arbeitölos,en für einen Zeitraum urrtenst'Ützt 
und :wird ·dem Arbeins:osen ,das ArbeitsIos'enlge~d 
I(Notsuandshilfe) s.pät,e:r für ·d,ie;sc Zeit bewi1li,g'~, 
soo hat ,c1as Al1beitsamt' ·d~ 'Fürsor:geträ,g,er d,l'e 
Für60l"gel.ei6tJUng Zu erst,atten, jedoch ni,cht über­
,den Betr<l<Y del> Arheitslosenge1del5 {Notst,andshilf.e) 
hinaus. n:1S Arhe.it&amt kann dafür dem Arbeits­
IOSlell die Beiträge zu der,en Erstattung eS ver-
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pflichtet ist, ,auf .dalS Arheitsloseng~ld (Notsta:niClls­
h.ilf'e) -a11treclmen'. Da.s Arbeitsamt kann ·die iErstat­
tung ,dlem FürSIOrgoeträ:ger imsoweit yerlW'e:tgern,als 
es daJs Arbeits.:osen~eld (Nom~andS'hilfe} ber,eits 
,aoobezahlt hat, ohne daß es die Vorleistung des 
·Fü'rsong'eträge.r:s ,gekannt iha.t. 

E x e k u t i <> n s- und Ver ,p ü g iUJ n g ,y. 

be s c h r,ä 11! k·u n ,g e n. 

. § 74. D~,e Ansprüche auf ArheimloserugetcL un,d 
auf Notstan<dshi.lfe unter:,iegen ,als gänzlich un­
pf,äl1!dhareBezüge den Beschränku,ngen der §§ 290 
und 293 ·der Exekutionsordnung mit der ,Maßg.ahe, 
·da·ß .die ,PJändung z:ur Deckung geset,zIimer An­
siprüme auf Leistun:g,en ,dies Umerhaltes undi zur 
Deckung yonFor,derungen ,auf E~satz unbereCh­
ügt hezogene,r Lei6tung,en nach d'i'elsem Geset:ze 
zulässig ist, jedoch muß dem Verpm,mtet.en die 
Hälft.eder Bezüge frei b:dben. , 

R e c h t s h i l.f 'e u nd Aus k u n f t s­
p:fl ich t. 

§ 75. '(1) Alle Behörden und Ämter,diie Träg,er 
der .sOiZ~a.lver.s~cherun'~, ·die :g.esef.zJ1icl1t~Th Intere6sen­
y,ertretungen sowie di,e Berufs,vereinigu.n:gen ·dier 
DiellStgeiber uThdder Dienstnehmer sind ver­
pflimt,et, ,die ,LandJesarbeimäomt,er und Arbeits­
ämter inder ErJül1ung. ihrer Au:f:glaben IZU .uJlJter-

•• I • 
stutz,en. 

(2) iDie Betr,iebsirthaber, sind vel'pflimtet, den 
LandelSariheitsäomt,ern und Arbeitsämterri 'alle zur 
J)~rchfiihrung dieselS Bund,esg:esettZ,et) erforder limen 
Auskünft·e zu erteilen. 

Stempel- und' Geibüh'r<enfreiheit. 

§ 76. Die im Verfro!ihren nam diesem Bundes­
g,es,et:z ,er,ford<erlichen Ein:gaben und ',&eren Bei­
lalg.eu, Ausfertiog,un:gen, Nieders,chrift,en, Entsche,i­
dungen und Zeugni6ses,ind 'von den :Stempel- und 
RechlJsgoebühr,en :hefreit. . 

S t r a f b ·e s tim m u n g e III. 

§ 77. (1) iDiemstg,eher oder ,deren Be:auftl'a.gte, 
welche ,die Ausstellul1!g der ,im ,§ 41, AbIS. '(3), vor­
gesehenen Best,äcigun:gen grundlos v,erwei'gern, in 
den Bestätigul1!gen wissentlim uDIWa.hre An~<liben 
ma,ch,en ode.r der iJmeDi nam § 75, AbIS. (2), ob­
liegemden Auskunftspfl.icht nimt namkommen, 
wer;den, soferne die Tat nicht ri,ach ,anderen Ge­
lSetz,cn ,ei.ner strengeren Stmfe UI1ter~iegt, von der 
Bezinksyerwalt:ungsbe:hörde mit Ge,:dstrafen von 
30 S bis 3000 S oder mit Arr.est ,von .einem "t<lJg 
bis zu drei Mon.aten he6tr.aft. 

(2) Wer vorsät~lich Leistungen der Arbeitslosen­
. versicherung in Anspruch n,immt oder g.eni,eßt, 
, ohnle ,da,zu ,berechtigt zu sein oder zu lSolmen Miß­
bräuchen anstiftet oder Hi'lfe leistet, wird, .soferne 

die T,at 'ni,chr n.a·ch ander·en Ges,etz,en ,einerstr,en­
gieren Stufe unter.LiC!gt, von der Bezirksverwal­
tungsbehörde mit Geldstmfen. von 30 S bi.s 
3000 S oder mit Arrest von einem 'ta'g bis zu 
drei Monaten bestm.ft. 

§ 78. (1) Geglen ArbeitsIOl"e, 'me eine ihnen n:am 
diesem BundesgelSetzobliegendie Al1!z'eige unter­
hISsen oder unlW·ahr,e AngaJben machen, kann das 
Arheit6,a.mt, urubesmadet de'r 'Bestimmungen des 
§ 77, Abs. (2), ,eine Ordnungs6tliaJfe bil$ ,zu 200 S 
verhängen. Auf dacs Verfa:hr'~n findem di,e B,estim­
mungen des Verwaltung5~tralfgesetzes, B. G. BI. 
Nr. 275/1925, .in ,der Fassung delS Bundesgesetzes 
B. G. BI. Nr; 246/1932, sinngemäß Anwendung. 

(2) Für die Her,ei.nbringungder nach Abs. (1) 
'Verhängten Straflbeträge finden die Bestimmungen 
des Verwaltung,svollstreckungslgeseuzes, B. G. BI. 
Nr. 276/1925, 'sinngemäß' mit der lMaßg,a:be An­
wendung, ·daß die Str,afheträgeauchdurch Abzüge 
vom Arbeits10sengelid ;(Notstan:dshüfe) herein.­
ßiebramt we,rden kiönnen. 

§.,79. Die Eingäng'e a.u~den gtelffiäß §§ 77 und 
78 verhängten Gel,dJ;tl1afen fließen dem RelServe-
fondIS {§ 59) zu. . 

Aufhebung. von Vor6chriften. 

§ 80.(1) Mit ,dem Inkrafttretendlieses Bu·ndes-
g'elSie·trz:'e~ tl'e.ten außer KmJt: . 

1. Da.s Bundesgesetz über vorläufige Maßnah­
men aUlf,dem Gebiete der ArlbeitlS:oseDlfiürsorge 
(Arbe.its'logenJünsor,geg.elSetz) vom 15. Mai 1946, 
R. G. BI. Nr. 97, sowie ,aHe reichsrechtlichen Vor~ 
smrift.en, sOlWeit ~ie r.;i.m lauf Maiterlen enstrecken, 
·d~e in dies,em Bundesg'eset:z g>e:re,gelt :sin.d. . 

2. Da6 B~ndelSg'eIS'etz, !betreff.end! d:ie Herab­
setzung ,der Ar:beits,losenvC'r,sicl1erungsheiträg,e .und 
Verwen,dung eines Teil·es d,es Arheitsl06,enver6ime­
run2:;;beitra-ges der Arhe,jrer zugunßten,der In­
v,alidenver.sim;erung YOm 15. Oktober 1948, 
B. G. BI: Nr. 221. 

'(2) Di<e: ge~äß Abs. {I}, Z. ,1, außer Kraft ge­
tretenen l'cichiSre,cht:imen Vorsrnriften werdien 
durm Kundmachung des Bundesministeriums ,für 
soziaIe' Verwia!ltul1!g verLautbart. 

Wir k,~ am.k ei t's b ,e gin n u ill.":cl' 
Vo,ILziehung,. 

§ 81. .(1) Diesel'> Bundesgies,etz tr,itt dreii Mon:ate 
~1!ach 51einer Kundunamung in Kraft. 

(2) Mit der Voll:ziehung ,diieses Bundesge,setzes 
ist da<; Bundesministeriulffi für~oziale Verwaltung 
,im EinfV'emehmeri mit den Ibeteiligten Bun.des-. 
minist,erien betraut. Verordnungen zu dies,em· 
BundelS.gesctz können bereits vor dem in AbIS. (1) 
rbezei,chneten Zeitpuniktel'lassen wer:dien, ,si,e treten 
jedoch .frühestens gleichz.eitilg mit diesem B'llnJl:Ies­
gesetz in Kraft. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

In Österreich haben wir eine, gesetzliche 
Regelung der Arbeitslosenversicherung seit 
1920. Das Gesetz vom 24. März 1920, St. G. BI. 
Nr. 53, hatte die Pflichtversicherung gegen 
Arbeitslosigkeit festgelegt und den in seiner 
Dauer begrenzten Anspruch auf Arbeitslosen­
unterstützung von der Erbringung einer ge­
wissen Anwartschaftszeit abhängig gemacht; 
die Deckung des Aufwandes, der vorschußweise 
vom Bund bestritten wurde, erfolgte durch 
Beiträge der' Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
und des Bundes. Diese Regelung hat im Laufe 
der Jahre zahlreiche Änderungen und Er­
gänzungen erfahren, durch die den Notwendig­
keiten Rechnung getragen wurde, die sich 
aus den jeweiligen. wirtschaftlichen Schwierig­
keiten und der damit zusammenhängenden 
großen und andauernden Arbeitslosigkeit er­
geben hatten. Die ha1!ptsächlichsten Ände­
rungen lagen in der Erweiterung der Unter­
stützungsdauer, vor allem durch Einführung 
einer Notstandsaushilfe, die nach .Erschöpfurlg 
des Anspruches auf Arbeitslosenunterstützung 
im Falle der besonderen Notlage einset,zen 
konnte, und in der Umgestaltung des finanziellen 
Systems, indem zur Deckung der N otstands­
aushilfe im weitgehenden Ausmaße die öffent­
lichen Faktoren (Bund, Länder, Gemeinden) 
herangezogen wurden, Einen gewissen Ab­
schluß hat die Entwicklung im Jahre 1935 
durch das gewerbliche Sozialvel'sicherungs­
gesetz erfahren, das im V. Hauptstück die 
Regelung, die sich bis dahin auf Grund der 
zahlreichen Novellen zum Arbeitslosenversiche­
rungsgesetz herausgebildet hatte, im wesent­
lichen zusammenfaßte und vereinheitlichte. 
Von Bedeutung war die Herstellung eines 
stärkeren Zusammenhanges der Arbeitslosen­
versicherung mit der übrigen Sozialversiche­
rung, die ihren Ausdruck in der Festlegung 
eines einheitlichen Sozial versicherungs bei, 
trages fand, 'aus dem die einzelnen Versiche­
rungszweige, also auch die Arbeitslosenver­
sicherung, den entsprechenden Aitteil erhielten; 
außerdem wurde festgelegt, daß der Bund 
einen entstehenden Abgang endgültig zu 
tragen hat. Nach der Besetzung Österreichs 
durch das Deutsche Reich wurde mit Wirkung 

'vom 'I. Jänner 1939 das Deutsche Arbeits-

losenrecht eingeführt, wie es im Gesetz über 
die Arbeitslosenvermittlung und Arbeits­
losenversicherung vom 16. Juli 1927, Deutsches 
R. G. BI. I S, 187 (AVAVG.), geregelt war. 
Während sich dadurch, zunächst keine großen 
Änderungen ergaben, hat dann die Verordnung 
vom 5. September 1939, Deutsches R. G. BI. I 
S, 1674, ,eine grundlegende Änderung gebracht, 
die den Versicherungsgedanken vollkommen 
fallen ließ und die Arbeitslosenunterstützung 
ohne Beschränkung auf den Kreis der beitrags­
pflichtigen Personen und ohne 'Anwartschaft 
allen Personen zugänglich machte, die arbeits­
los wurden und bedürftig waren. Träger der 
Versicherung war der vom Reichsarbeits­
minister verwaltete Reichsstock für Arbeits­
einsatz, in den die Arbeitslosenversicherungs­
beiträge flossen. Nach der Befreiung wurde 
durch das Arbeitslosenfürsorgegesetz vom 
15. Mai 1946, B. G. Bl. Nr. 97, zunächst I'line 
vorläufige Regelung getroffen, indem die Aus­
zahlung von Arbeitslosenunterstützung wieder 
auf versicherungsmäßiger Grundlage ent-' 
sprechend der Regelung vor 1938 sichergestellt 
wurde, wobei die finanzielle Verwaltung, da 
der Reichsstock seinen Inhalt verloren hatte, 
auf den Bund überging. Die reichsdeutschen 
Vorschriften wurden jedoch nur in den wich­
tigsten Punkten, (Voraussetzungen des Unter- ' 
stützungsanspruches und Anwartschaftszeit ) 
beseitigt, während im übrigen noch das Reichs­
recht ,weitergilt. Durch das vorliegende Gesetz 
soll das gesamte Gebiet der Arbeits­
losenversicherung durch eine österreichische 
Regelung neu gestaltet werden. 

Die vorgesehene Regelung schließt sich in 
den Grundgedanken an die Regelung an, die 
in Österreich vor. 1938 bestanden hat, doch 
werden dabei zeitgemäße Verbesserungen 
durchgeführt, die sich als notwendig heraus­
gestellt haben, und wird Rücksicht genommen 
auf die Regelungen dieses Aufgabengebietes 
in anderen Ländern, Was zunächst die Ver­
sicheru'ngsform anlangt, so wird die Pflicht­
versicherung gegen Arbeitslosigkeit festgelegt, 
die auch schon dem Arbeitslosenversicherungs­
gesetz von 1920 zugrunde lag und die auch in 
den internationalen Regelungen immer mehr 
an Umfang gewinnt. Der Kreis der ver-
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sicherungspflichtigen Personen erfährt 
eine Erweiterung sowohl gegenüber der noch 
geltenden reichsrechtlichen Regelung als auch 
gegenüber der österreichischen Regelung vor 
1938 mit dem Ziele, einerseits allen Personen 
die von Arbeitslosigkeit betroffen werde~ 
können, den sozialen Schutz der Arbeitslosen­
versicherung angedeihen zu lassen und ander­
seits, um durch eine große Riskengemein­
schaft die finanzielle Grundlage der Versiche­
rung möglichst tragfähig zu gestalten. 

Als Leistungen der Versicherung kennt 
der 'Entwurf vor allem das Arbeitslosengeld, 
d~e frühere Arbeitslosenunterstützung, das für 
~he e~ste Zeit der Arbeitslosigkeit gebührt und 
m j3emer Dauer begrenzt ist; es ist als reine 
Versicherungsleistung vorgesehen,' das ohne 
Prüfung der Bedürftigkeit gewährt wird. Die 
in den früheren Regelungen vorgesehene Vor­
aussetzung der Gefährdung des Lebensunter­
haltes wird fallengelassen, da sie sich ~nit dem 
Versichertingsgedanken . schwer vereinbaren 
läßt und auch den Regelungen anderer Länder 
fremd ist. Der Versicherungs charakter des 
Arbeitslosengeldes wird dadurch stärker be­
tont, daß die Dauer des Arbeitslosengeldes 
a~gestuft wird nach der Dauer der nachge­
WIesenen versicherungspflichtigen Beschäfti­
gung. Bei der Festsetzung des Ausmaßes des 
Arbeitslosengeldes werden im wesentlichen 
die bisher im Arbeitslosenfürsorgegeset~ fest­
gelegten Grundsätze· beibehalten. Nach Er­
schöpfung des Anspruches auf Arbeitslosen­
geld kommt für Arbeitslose, die sich in Notlage 
befinden, die Notstandshilfe in Betracht für 
die entsprechend ihrem Charakter als N ot­
s~andsmaßnahme. eine zeitliche Begrenzung 
mcht:vorgesehen ISt. Als weitere Leistung der 
ArbeItslosenversicherung ist die Kurzarbeiter­
unterstützung vorgesehen, die den Zweck hat 

, bei ungünstiger Beschäftigungslage in einzelne~ 
W.irtschaftszweigen durch Aufwendung von 

. MItteln der Arbeitslosenversicherung Arbeits-
losigkeit·zu vermeiden, Daneben wird die Aus­
fallvergütung nach der Verordnung vom 16. De­
zember 1942, Deutsches R. G. BI. I S. 702, die 
als außerordentliche Maßnahme während der 
Kohlen- und Stromkrise in den letzten Jahren 

. zu:- An~endung kam, noch für eine Übergangs­
zeIt bClbehalten. Ein Fortschritt gegenüber 
der Regelung vor 1938 liegt" auch darin' daß 
die ~rbeitslosen während des Bezuge~ des 
ArbeItslosengeldes und der Notstandshilfe 
gegen Krankheit ebenso versichert sind wie 
die in Beschäftigung stehenden Personen und 
im Falle der Erkrankung daher auch die' vollen 
Leistupgen der Krankenversicherung erhalten 
'können. Schließlich wird auch die Produktive 
Arbeitslosenfürsorge, wie sie vor 1938 bestan­
den. hat, wieder eingeführt, jedoch wird ihr An­
wendungsbereich zweckentsprechend erweitert. 

Die Durchführung' des Gesetzes, soweit es 
sich um die Versicherungsleistungen handelt, 
ist so wie bisher den Arbeitsämtern und Landes­
a~bei~s~mtern übertragen. Die Organisation 
dlCser Amter ist, wie aus dem dem Nationalrat 
vorgelegten bezüglichen Gesetzentwurf' her­
vorgeht, auf demokratischer Grundlage auf­
gebaut. Die finanzielle Verwaltung der 
Ar bei tslosen versicherung ist. in Anleh­
nung an die Regelung gestaltet, wie sie im 
Arbeitslosenversicherungsgesetz . vom J Jahre 
1920 bestanden hat': Der Bund bevorschußt 
die Leistungen der Arbeitslosenversicherung 
und erhält aus den Beitragseingängen die ge­
leisteten Vorschüsse zurück, soweit er nicht 
selbst einen Beitrag zu leisten hat. Überschüsse 
werden einem Reservefonds zugeführt, aus 
dem in Zeiten ungünstiger Gebarung die Ab- . 
gänge zu decken sind; dadurch süll die mög­
lichste Stabilität der Gebi1fung sichergestellt 
wer<:ien. Die endgültige Bedeckung des Auf­
wandes erfolgt vor. allem durch Beiträge der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Der Bund 
hat unter gewissen Voraussetzungen einen' 
Beitrag zur Notstandshilfe zu leisten und über­
dies einen Beitrag zu den Verwaltungskosten. 
Eine Beitragsleistung des Staates zu den 
Leistungen der Arbeitslosenfürsorge findet sich 
in den Regelungen fast aller Länder, offenbar 
aus der Erwägung. heraus, daß die Erhaltung 
der Arbeitskraft während der Arbeitslosigkeit 
durch Gewährung von Unterstützungen eine 
Angelegenheit ist, die in großem Maße auch 
die Allgemeinheit angeht, so daß ein Beitrag 
aus öffentlichen Mitteln gerechtfertigt ist; 
selbst dort, wo freiwillige Versicherung besteht, 
leistet der Staat in der Regel einen Zuschuß zu. 
den von den VersicheriIngskassen erbrachten 
U:t;lterstützungsleij3tungen. Die bisherige finan­
zielle Regelung" die sich als reine Bundes­
gebarung . darstellt, indem die E;ingänge 
an Arbeitslosenversicherungsbeiträgen gleich 
anderen Einnahmen des Bundes endgültig in 
die Staatskasse fließen,. aus denen dann der 
Aufwand zu bestreiten ist, kann als Dauer­
regelung nicht aufrecht erhaltenwerden sie 
entspricht auch nicht den Bestrebunge~ der 
Versicherten. Vor allem wird es von den Be­
~eiligten als unerträglich empfunden, daß die 
Überschüsse aus den Beitragseingängen end­
gültig dem Bunde zufließen, zumal diese Über­
schüsse seit 1945 ständig zugenommen und 
Ende 1947. die' Höhe von insgesamt rund 
362 MilL S erreicht haben. Die vorgesehene 
Regelung mit der Errichtung eines Reserve­
fonds sichert ,der Gebarung der Arbeitslosen­
versicherung eine gewi[>se S'elbständigkeit inner- . 
halb der Staatsgebarung. ' 

Im besonderen soll noch darauf hingewiesen 
werdeN, daß der im Arbeitsvermittlungsgesetz 
vorgesehenen Zentralkommission für Arbeits-' 
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ve~ml.·ttlung un,~ Arbeits!os.enversicherung auch I Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften so­
bel der Durchfuhrung dIeses Gesetzes ein weit- wie nicht auf die in der Jagd und Fischerei und 
gehender Einfluß eingeräumt ist. Sie ist. in· im landwirtschaftlichen Gartenbau' beschäf­
allen grundsätzlichen und wichtigen Fragen zu I,tigten Arbeiter sowie nicht auf die Forst~ 
hören und insbesondere steht ihr die Mit- arbeiter. ]'ür die Versicherungsfreiheit der 
wirkung bei der Verwaltung des Reservefonds Arbeiter in der Landwirtschaft spricht die 
zu. 'Tatsache, daß ein empfindlicher Mangel an 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird im be- solchen Arbeitskräftt:;n herrscht, so daß im 
sonderen ausgeführt: gegenwärtigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit 

einer Vorsorge für diese Personen im Falle 
Zu §§ 1 bis 4: (Umfang d!er Versicherung.) der Arbeitslosigkeit besteht; ihre Einbeziehung 

Die Arbeitslosenversicherungspflicht baut würde demnach gegenüber dem jetzigen Zu-. 
auf der Krankenversicherungspflicht auf, sie stand nur eine erhöhte finanzielle Belastung 
umfaßt also grundsätzlich alle in .einem privat- der Landwirtschaft mit sich bringen. Es ist 
rechtlichen, Dienstverhältnis stehenden Per- jedoch vorgesehen, daß, falls sich die Verhält­
sonen (einschließlich Lehrlinge und Heim- nisse ändern, durch Verordnung die Versiche­
arbeiter), die der Krankenversicherungspflicht tungspflicht auch au~ die Landarbeiter aus­
unterworfen sind. Darunter faUe~ auch Dienst~ ge.dehnt werden kann. Die Einbeziehungder 
nehmer bei Gebietskörperschaften, soweit sie Gutsangestellten sowie der Arbeiter in genossen­
nicht in einem pragmatischen Dienstverhältnis schaftlichen Betrieben bedeutet im wesent­
stehen. Die Ausnahmen von der Arbeitslosen" lichen die Herstellung des Zustaudes vor 1938, 
versicherungspflicht sind in dem Bestreben, die Einbeziehung der in. Nebenbetrieben der 
einerseits die Leistung 'der Arbeitslosenver- Landwirtschaft, zum Beispiel in Sägen, Bren-

,sicherung im Bedarfsfalle einem möglichst nereien usw. beschäftigten Arbeiter aber er­
großen Personenkreis 'zugängig zu machen scheint notwendig, da es sich hier dem Wesen 
und anderseits den Riskenkreis im Interesse nach um gewerbliche 'Arbeiter handelt. Die 
der Tragfähigkeit der Einrichtung tunliehst Forstarbeiter wa~en wohl seinerzeit nicht aus­
zu erweitern, verhältnismäßig eng gezogen. drücklieh in die .versicherungspflicht einbe­
Der Umfang der Ausnahmen ist geringer als zogen, jedoch war für sie durch eine Sonder­
der nach der bisher geltenden Regelung. Aus- regelung für den Fall der Arbeitslosigkeit Vor­
genommen sind in der Hauptsache nur die sorge getroffen. 
pragmatischen Bediensteten der Gebiets-' Die Festlegung der Versicherungspflicht für 
körperschaften, mit gewissen Einschränkungen Lehrlinge entspricht im wesentlichen der 
die Landarbeiter und die Lehrlinge und die früheren österreichischen Regelung, wobei je­
nächsten Angehörigen des Di~nstgebers. doch im besonderen auf jene Personen Rück-

Die Ausnahme der pragmatischen Bedien_sicht genommen ist, die in einem späteren 
steten der Gebietskörperschaften von der Lebensalter eine Lehre eingehen, was insbe­
Arbeitslosenversicherungspflicht hat seit jeher sondere in der gegenwärtigen Zeit vielfach der 
bestanden. Sie findet sich auch in der Regelung Fall ist, wie zum Beispiel bei HeiJ:nkehrern oder 

\ aller anderen Länder und ist damit begründet, Personen, die gezwungen sind, ihren Beruf zu 
daß diese Dienstnehmer infolge der Art ihres wechseln. I 

Dienstverhältnisses nicht in die Lage kommen, Neu einbezogen in die Versicherungspflicht 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung. in' erscheinen die Hausgehilfen, da für eine Ver­
Anspruch zu nehmen. Die Ausnahme erstreckt' sicherungsfreiheit dieser Dienstnehmergruppe 
sich jedoch nicht auf die in einem privatrecht- kein hinreichender Grund besteht; aus­
liehen Dienstverhältnis zu einer Gcbititskörper- genommen bleiben jedoch die Hausgehilfen, 
schaft stehenden Personen, auch wen!). das die im Haushalt eines landwirtschaftlichen 
Dienstverhältnis unkündbar ist. Von der Dienstgebers tätig sind und neben Diensten 
Arbeitslosenversicherungspflicht auch aus- für die Hauswirtschaft auch Dienste für den 

. (genommen sind so wie bisher die Bediensteten landwirtschaftlichen Betrieb des Dien,stgebers 
der Nationalbarik, wenn sie in den Pensions- leisten. 
fonds der Nationalbank aufgenommen sind,' Die Ausnahme der Zwischenmeister . und 
da ihre dienstrechtliche Stellung ähnlich der Mittelspersonen von der Arbeitslosenversiche­
der pragmatischen Bediensteten der Gebiets- rungspflicht hat sowohl in der früheren öster­
körperschaften ist. reichischen als auch 'in der reichsdeutschen 

Die zweite große Gruppe, die von der Arbeits- Regelung bestanden, weil die Tätigkeit dieser 
loseriversicherungspflicht ausgenommen ist, Personen in der Regel nicht einem Dienst­
bilden die Landarbeiter. Die Ausnahme er- verhältnis gleichzustellen ist. Dagegen, unter­
streckt sich jedoch nicht auf die Gutsangestell- liegen die Heimarbeiter grundsätzlich der 
ten, die Arbeiter in land- und forstwittschaft- Arbeitslosenversicherungspflicht. Mit Rück­
lichen Nebenbetrieben und landwirtschaftlichen sicht auf die Eigenart der Beschäftigungsver-
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hältnisse dieser Personen werden sich jedoch 
nicht alle Bestimmungen des Gesetzes an­
wenden lassen; es ist deshalb vorgesehen, daß 
für die Durchführung der Arbeitslosenversiche­
rungspflicht dieser Personen abweichende Be­
stimmungen durch Verordnung getroffen wer­
den können. 

Der Versicherungspflicht unterliegt auch das 
fahrende Personal der dem internationalen 
Verkehr dienenden Schiffahrtsunternehmungen. 
Im Hinblick auf die besondere Art dieser 
Dienstverhältnisse scheint es jedoch notwendig, 
die Durchführung der Arbeitslosenversicherung 
dieser Gruppe von Versicherten abweichend zu 
regeln; hiefür ist eine V erordnungsermäch ti­
gung vorgesehen. 

von Dienstnehmern eine kürzere Anwart­
schaftszeit bestimmt werden, die jedoch nicht 
weniger als 26 Wochen arbeitslosenversiche­
rungspflichtigel' ,Beschäftigung, innerhalb der 
letzten zwei Jahre betragen darf. 

Besondere V ors'orge trifft das Gesetz 'für 
Personen, die die Voraussetzungen für dim 
Bezug des Arbeitslosengeldes nur deshalb 
nicht erfüllen, weil sie aus Gründen, die eine 
Berücksichtigung verdienen, nicht in der Lage 
sind,innerhalb des Zeitraumes v,on zwölf Monaten 
vor Geltendmachung des Anspruches (Rahmen­
frist) 20 Wochen arbeitslosenversicherungs­
pflichtige Beschäftigung nachzuweisen" Durch 
cJie im § 14 aufgezählten Tatbestände kann die 
zwölfmonatige Rahmenfrist eine Verlängerung 
bis auf drei Jahre, bei Arbeitsaufnahme im 

Zu § 5:, Ausland bis auf fünf Jahre erfahren. Diese 
Zu den hier angeführten Leistungen tritt Begünstigung findet auch auf die im § 13, 

für eine gewisse Übergangszeit lloch die Aus- Abs. (3) und (4), genannten Personen An-
fallvergütung hinzu, die in den §§ 61 bis 66 wendung. ' 
behandelt wird. ' Eine besondere Berücksichtigung erfahren 

Z §§ 6 b· 14 (V' t d A überdies Personen, die wegen des Kampfes um u IS: orausse zungen es n-.. ...... 
h f A b 't I ld ) em freIeS, demokratIsches Osterrewh eme Frel-

spruc es au I' Cl sosenge . heitsstrafe verbüßt oder mit der Waffe in der 
Die Voraussetzungen für den Anspruch auf, Hand in den Reihen der Alliierten gekämpft 

Arbeitslos'engeld, das ist die frühere Arbeits- haben; diesen Personen werden auf die An-," 
losen unterstützung, sind im wesentlichen die wartschaftszeiten, soweit sie den Anspruch auf' 
gleichen wie bisher, nämlich Arbeitslosigkeit, Arbeitslosengeld bis 31. Dezember 1950 gel­
Arbeitsfähigkeit, Arbeitswilligkeit und Er- tend machen auch arbeitslosenversicherungs­
füUung der Anwartschaftszeit, jedoch entfällt pflichtige Di~nstverhältnisse angerechnet, die 
die Voraussetzung der 'Gefährdung des Lebens- sie innerhalb der letzten zwei Jahre vor der 
unterhaltes als mit dem Versicherungsgedanken Beteiligung an dem K~mpf in den Reihender 
nicht vereinbar. 'Al}iierten zurückgelegt haben., Eine bev~r-

Durch die im Gesetz gegebene Definition der zugte Anrechnung von weiter zurückliegenden 
Arbeitsfähigkeit soll den Arbeitsämtern eine Dienstverhältnissen ist auch für Personen vor­
Richtlinie für die praktische Durchführung gesehen, die interniert waren oder sich in 
gegeben werden, 'Der Begriff der Arbeits- Kriegsgefangenschaft befunden' haben, wenn 
fähigkeit ist abgestimmt auf die in der Inva- sIe den Anspruch auf Arbeitslosengeld binnen 
lidenversicherung vorgesehen~ Begriffsbestim- zwei Jahren I nach Rückkehr aus der Inter­
mung der Invalidität. Um ein, einheitlichesnierung oder der Kriegsgefangenschaft geltend 
V orgehen der Sozial versicherungsträger bei' machen. ' 
Beurteilung von Arbeitsfähigkeit, beziehungs-
weise Invalidität zu erreichen und um zu ver- Zu § 15: (Wartezeit,) 
meiden, daß Personen, die in der Invaliden­
versicherung etwa noch als arbeitsfähig be­
urteilt werden, von den Leistungen der Arbeits­

,losen versicherung wegen Arbeitsunfähigkeit 
ausgeschlQssen sind, sieht das Gesetz vor, daß 
die diesbezüglichen ärztlichen Gutachten der 
Arbeitsämter einerseits und der Sozialversbhe­
rungsträger anderseits gegenseitig anzu­
erkennen sind. 

Das Gesetz knüpft die Erwerbung des An­
spruches auf ArbeitslosEmgeld an die Erfüllung 
einer gewissen Anwartschaftszeit, deren Aus­
maß im allgemeinen mit mindestens 20 Wochen 
versicherungspflichtiger Beschäftigung im 
letzten Jahr festgesetzt ist. Ausnahmsweise 
kiLnn bei ungünstiger Lage des Arbeitsmarktes 
durch Verordnung für bestimmte Gruppen 

Der Festlegung einer Wartezeit liegt der Ge­
danke zugrunde, daß die 'Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung ihrem Wesen nach 
nicht für eine nur sehr kurzfristige Arbeits­
losigkeit, die bei' einem Wechsel des Arbeits­
platzes häufig eintreten, bestimmt sind und daß 
es nicht unbillig ist, dem Arbeitslosen zuzu­
muten, ,während solcher kurzer Zeiträume für 
den Lebensunterhalt selbst aufzukommen. 
Ein Verzicht auf die Wartezeit könnte nun­
mehr" da das Arb~itslosengcld eine reine Ver­
sicherungsleistung ist und die Prüfung der 
Gefährdung des Lebensunterhaltes wegfällt, 
dazu führen, daß je<;ler Versicherte bei einem 
bloßen Wechsel des Arbeitsplatzes für die paar 
Tage, . die zwischen dem End~ des l~tzten und 
dem Beginn des neuen Arbeitsverhältnisses 
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liegen, den Anspruch auf Arbeitslosengeld 1

1 

werden. Nach Ablauf der Bezugsdauer sieht 
erhebt. Daraus würde sich für die Gebarung das Gesetz, um den Arbeitslosen den gebotenen 
der' Arbeitslosenversicherung eine starke I sozialpolitischen S~hutz. weiter zu gewähren, 
finanzielle Belastung ergeben, Außerdem als eine Art Fürsorgeleistung die Notstands­
würde dadurch auch der Verwaltungsapparat hilfe vor. 
stark belastet werden. Aus diesen Erwägungen Ein nichtverbrauchter Anspruch auf Ar­
heraus fipdet sich die Festlegung einer Warte- beitslosengeld bleibt dem Arbeitslosen innerhalb 
zeit in den Regelungen fast allel' Länder, Um eines Zeitraumes von drei Jahren, gerechnet 
jedoch Härten bei' Anwendung dieser Be- vom Tage der Zuerkennung, gewahrt. Dadurch 
stimmung zu verhindCl;n, sieht das Gesetz vor, wird erreicht, daß Arbeitslose, die den Unter­
daß die Tage der Arbeitslosigkeit .während der stützungsbezug . unterbrechen, nach dieser 
letzten sechs Wochen vor Eintritt der 'Arbeits- Unterbrechung die Unterstützung für die 
losigkeit in die Wartezeit eingerechnet werden restliche Bezugsdauer fortbeziehen können, 
und daß Kurzarbeit vor Eintritt der Arbeits- soferne sie nicht einen neuen Anspruch auf 
losigkeit entsprechend berücksichtigt wird, Grund neuer Dienstverhältnisse erworben 

Zu § 16: (Ruhen des Anspruches auf Arbeits-
haben. 

losengeld.) Zu §§ 19 und 20: (Ausmaß des Arbeitslosen-
Von dem Grundsatz ausgehend, daß Arbeits- geldes.) . 

losengeld nur, bei gegebener Arbeitsfähigkeit Das Arbeitslosengeld besteht aus dem Grund-
gewährt wird,. bestimmt das Gesetz, daß der betrag :und den Familienzuschlägen. Es wird 
Anspruch auf das Arbeitslosengeld während des nach Lohnklassen bemessen, die sich nach dem' 
Bezuges von Krankengeld sowie während Entgelt bestimmen, das der Arbeitslose in den 
der Unterbringung in einer Heil- oder Pflege- letzten zehn Wochen seiner arbeitslosenver­
anstalt ruht; das gleiche gilt während des Be- sicherungspflichtigen Beschäftigung.im Durch­
zuges von Wochenhilfe uhd Schwangerengeld sqhnitt bezogen .hat. Die Unterstützungssätze 
(Wochengeld). Die~ bedeutet, daß bei Wegfall sind die gleichen, wie sie im Bund,esgesetz vom 
der das Ruhen bewirkenden Leistungen und 15. Oktober 1948, B.: G. BI. NI'. 220, aus Anlaß 
Wieder eintritt der Arbeitsfähigkeit das Ar- der letzten Lohn- und Preisregelung festgesetzt 
beitslosengeld weiter in Anspruch genommen wu,rden. Das Arbeitslosengeld wird für jeden 
werd~n kann, ohne daß das Vorliegen der Vor- Tag der Arbeitslosigkeit einschließlich der Sonn­
aussetzungen für den Bezug des Arbeitslosen- und Feiertage gewährt. Hieraus ergibt sich, 
geldes, insbesondere also die Anwartschaft, daß von den Wochensätzen jeweils ein Siebentel 
neuerlich nachgewiesen werden muß. auf dcn Tag entfällt. Zum Arbeitslosengeld 

Entsprechend der früheren österreichischen tritt noch die Ernährungszulage, die im § 67 
Regelung ist ein Ruhen des Anspruches auf geregelt ist .. 
Arbeitslosengeld auch dann vorgesehen, wenn Neben dem Arbeitslosengeld ist für Arbeits-
der Arbeitslose bei Auflösung des Dienst- 1 d' f" 'h Wh" M' t . ,,' '. A . . h l"h ose, Ie. ur 1 re 0 nung Clnen le ZIns zu 
verhaltmsses eme bfertlgung er a tenat. hl h b d' L' t 'M't . 
Der Abfertigung steht das außerordentliche za en a en, Ie ClS ung. elIles ~e zms-
E I "ß § 19 d' H h'l" t zuschusses vorgesehen. Er war bereIts. .auf ntge t gema es ausge 1 lengese zes , . '1 f" t' V 

I . h M ht d A b 't 1 d A h Grund des Arbelts osen ursorgegese zes 1m er-
g eflC

A
'
b 

. ale. er
ld 

I' e
t
l ~ °hseAbeln f dnsPZru?t waltungswege angeordnet worden und findet 

au r eits osenge ers nac au es el - . I' h V k B ' 
f" d d' Abf t' b"h t h t nunmehr dIe gesetz lC e eran erung. Cl 

raumes, ur e~ le . er Ig,:ng ge u. r a, Bemessung des Mietzins~uschlusses ist auf den 
geltend, so beWIrkt dIeser ZeItraum eme Ver- F '1' t d R" k . ht 
I " d ' R h f . t "ß § 14 amI lens an uc SIC genommen. angerung er amen flS gema . 

Das Arbeitslosengeld einschließlich des Miet-
Zu §§ 17 und 18: (Dauer des. Bezuges.) zinszuschusses darf entsprechend der seit jeher 

Dem im Gesetz ,verankerten Grundsatz, daß 
das Arbeitslosengeld als Versicherungsleistung 
gebührt, entspricht es, daß die Dauer des 

. Bezuges zeitlich begrenzt und derart abgestuft 
ist, daß für Arbeitslose mit längeren Ver­
sicherungszeiten eine entspre,chend längere 
Dauer des Arbeitslosengeldes vorgesehen ist. 
Während 0 für die Ermittlung der Anwart-

'schaftszeit ein Dienstverhältnis nur einmal 
angerechnet werden darf [§ 13, Abs. (5)], 

I kann bei.· der Bestimmung der Dauer des 
Bezuges des Arbeitslosengeldes ein Dienst­
verhältnis auch mehrmals berücksichtigt 

geltenden Regelung 80 v. H. des . letzten Ar­
beitsverdienstes nicht übersteig,en. 

Zu §§ 23 bis 28: (Notstandshilfe.) 

Für Arbeitslose, die den Anspruch auf Ar­
beitslosengeld erschöpft haben, aber noch eines 
weiteren sozialen Schutzes bedürfen, ist· die 
Notstandshilfe vorgesehen. Sie hat außer den 
allgemeinen Erfordernissen für den Unter­
stützungs bezug das Vorliegen von Notlage zur 
Voraussetzung. I 

Die' Nötstandshilfe ist an sich 'in ihrem zeit­
lichen Ausmaß nicht begrenzt, )edoch darf sie 
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jeweils nur für einen bestimmten, 26 Wochen 
nicht übersteigenden Zeitabschnitt gewährt 
werden, nach dessen Ablauf das Vorliegen der 
Voraussetzungen neuerlich zu überprüfen ist. 
Das Ausmaß der Notstandshilfe wird in Richt-

'linien festgesetzt, die das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung nach" Anhörung 
der Zentralkommission für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung zu erlassen hat. 
Die Notstandshilfe ist nach oben hin mit der 
Höhe des' Arbeitslosengeldes begrenzt, darf 
aber unter 75 v. H. des Arbeitslosengeldes 
nicht sinken. In den Richtlinien werden auch 
die näheren Bestimmungen darüber zu treffen 
sein, ,wann Notlage als gegeben anzusehen ist. 
Wenn im Hinblick auf ausreichende Beschäfti­
gungsmöglichkeiten für bestimmte· Personen­
gruppen Qder Gebiete - insbesondere Gebiete 
landwirtschaftlichen Charakters -' eine Vor­
sorge durch die Notstandshilfe entbehrlich 
erscheint, kann mit der Gewährung der Not­
standshilfe an solche Personengruppen oder in 
solchen Gebieten vorübergehend ausgesetzt 

, werden". Eine derartige Maßnahme darf jedoch 
nur unter Mitwirkung der Zentralkommission 
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver­
sicherung verfügt werden. Im Falle einer Unter­
brechung der Notstandshilfe gelten die fürden 
Fortbezug des Arbeitslosengeldes festge­
setzten Bestimmungen. 

Die Notstandshilfe ist grundsätzlich auf 
österreichische Staaisbürger eingeschränkt. An 
Ausländer kann die Gewährung der Not­
standshilfe dann erfolgen, wenn der Heimat­
staat eine gleichwertige Einrichtung besitzt, 
die auch österreichischen Staatsbürgern zu­
gänglich ist. 

Zu §§ 29 bis 33: (Krankenversicherung der 
Arbeitslosen.) 

Der Arbeitslose einschließlich seiner zu­
schlagsberechtigten Angehörigen ist während 
des Bezuges des Arbeitslosengeldes und der 
Notstandshilfe nach, den Vorschriften der ge­
setzlichen Krankenversicherung über Pflicht­
versicherte für den' Fall der Krankheit ver­
sichert. Das Krankengeld gebührt in der Höhe 
des zuletzt bezogenen Arbeitslosengeldes (N ot­
standshilfe), daneben ist der Anspruch auf 
alle anderen Leistungen der Krankenver­
sicherung gegeben. Die mitversicherten zu­
schlagsberechtigten Familienangehörigen er­
halten im Erkrankungsfalle alle für mittelbar 
Versicherte ,vorgesehenen Kassenleistungen. ' 
Da nach den bestehenden Bestimmungen 
während der ersten' drei Tage' der, Krankheit 
kein Krankengeld ~ gebührt, war vorzusorgen, 
daß während dieser Zeit der Arbeitslose, trotz­
dem Arbeitsfähigkeit nicht vorliegt, den An­
spruch auf Arbeitslosengeld weiter behält. Die 
Krankenversicherung erfolgt bei der Gebiets-

krankenkasse des Wohnortes; soweit es sich 
jedoch um Arbeitslose handelt, die während 
ihrer letzten Beschäftigung bei einer Landwirt­
schaftskrankenkasse versichert waren, bei der 
Landwirtschaftskrankenkasse ihres Wohnortes. 
Die Krankenversicherungsbciträge werden aus 
den Mitteln der Arbeitslosenversicherung be­
stritten. 

, Scheidet ein Arbeitsloser aus dem Bezug de~ 
Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe 
wegen Wegfallens einer der Voraussetzungen aus 
und bleibt er weiterhin arbeitslos, so hat, er 
die Möglichkeit, die Krankenversicherung frei­
willig fortzusetzen. 

Zu §§ 34 bis 36: (Kurzarbeiterunterstützung.) , ' 

. Für Zeiten empfindlicher StörungeIl der Wirt­
schaft von längerer Dauer, die sich insbesondere 
durch den Mangel an Aufträgen oder an Roh­
stoffen ergeben können, ist die Möglichkeit der 
Gewährung einer Kurzarbeiterunteistützung 
vorgesehen zu dem Zwecke, eine Freisetzung 
von Arbeitskräften zu verhindern. 'Diese 
Regelung schließt sich im wesentlichen an die 
im früheren Arbeitslosenversicherungsgesetz 
bestaIldene Regelung an. ,-

Das Wesen der Regelung über die Kurz­
arbeiterunterstützung besteht darin, daß in 
Fällen, in denen ein Unternehmer in Krisen­
zeiten unter Aufrechterhaltung des Be­
schäftigtenstandes zur Kurzarbeit übergeht, 
statt den Stand der Belegschaft zu vermindern, 
den Dienstnehmern des Betriebes für die durch 
die Kurzarbeit entstandenen Lohnausfälleeine 
Entschädigung, die Kurzarbeiterunterstützung, 
aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung ge­
leistet wird. Es handelt sich hier also um eine 
andere Form des Arbeitslosengeldes. Es liegt 
auf der Hand, daß , bei der Anwendung dieser 
Maßnahmen sehr vorsichtig vorgegangen 
werden muß, um nicht etwa durch Aufwendung 
von Unterstützungsmitteln die Konkurrenz­
fähigkeit in der Wirtschaft zu beeinflussen. Aus 
diesem Grunde ist vorgesehen, daß die Ge­
währung der Kurzarbeiterunterstützung nur 
dann Platz greift,' wenn die in Betracht 
kommenden kollektivveitragsfähigen Körper­
schaften der Dienstgeber und Dienstnehmer 
über die Einführung der K)lrzarbeit in einem 
bestimmten Wirtschaftszweig übereinge­
kommen !sind und diese Verejnbarung die 
Genehmigung durch das zuständige Landes­
arbeitsamt, beziehungsweise durch das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung erhalten 
hat. Die Vereinbarung muß die im § 34 ange­
führten Mindestbestimmungen enthalten, es 
muß insbesondere auch die für die ausfallenden 
Arbeitsst1Ulden zu leistende Kurzarbeiterunter­
stützung, für die im Gesetz Mindestsätze vor­
geschrieben sind, festgelt;lgt sein. Die vor­
gesehenen MiJ?destsätze werden dem Unter" 
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nehmer aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung 
vergütet. Die Kurzarbeiterunterstützung 
ist zunächst durch den Unternehmer auszu­
zahlen und wird vom Arbeitsamt rückerstattet. 

19 

waltungsverfahrensgesetz vorgesehen sind, ab­
gesehen werden, da die für diese Leistungen 
erforderlichen Daten den Anspruchswerbern 
in anderer Weise (Meldekarte) zur Kenntnis 
gebracht werden. Die Ablehnung von 

Zu §§ 37 und 38: (Produktive Arbeitslosen- Leistungen nach diesem Gesetz hat dagegen 
fürsorge.) bescheidmäßig mit entsprechender Begrün­
Die produktive Arbeitslosenfürsorge, die dung zu erfolgen. ' ' 

bereits vor dem Jahre 1938 in Österreich in Gegen Entscheidungen der Arbeitsämter in 
größerem Ausmaße' angewendet wurde, stellt Unterstützungsangelegenheiten ist die Be­
eine andere Form der Unterstützung Arbeits- rufung an das Landesarbeitsamt zugelassen, 
loser dar. Sie geht von der Erwägung aus, daß das in einem Ausschuß "endgültig entscheidet, 
es zweckmäßiger ist, die Mittel,' die an Unter- der im Sinne des Gesetzentwurfes über die 
stützung für Arbeitslose verausgabt werden, in Organisation der Arbeitsämter und Landes­
Form von Beihilfen zur Schaffung neuer Ar- arbeitsämter aus Vertretern der Dienstgeber 
'beitsgelegenheiten zu verwenden, Durch Bei- und Dienstnehmer zusammengesetzt ist. 
hilfen dürfen nur volkswirtschaftlich nützliche Zur Sicherstellung einer einheitlichen Hand-
und im öffentlichen Interesse gelegene Arbeiten habung der Vorschriften dieses Gesetzes ist dem 
gefördert werden. Die Regel wird außerdem Bundesministerium für soziale Verwaltung in 
sein müssen, daß die Beihilfen nur bei Arbeiten Ausübung seines Aufsichtsrechtes unter ge-' 
zur Anwendung kommen, die von öffentlichen wissen Voraussetzungen das Recht eingeräumt, 
Köt.perschaften durchgeführt werden, um so Entscheidungen der Landesarbeitsämter und 
Eingriffe in die Konkurrenzfähigkeit privater 'Arbeitsämter aufzuheben oder abzuändern. 
U nt~rnehmungen hintanzuhalten. 

Die Beihilfen' werden in Form von Zu- Das Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe 
schüssen, die das Einfache oder in Form von wird grundsätzlich dem Anspruchsberechtigten 
Darlehen, die das Dreifache der ersparten Unter- ausbezahlt. Das Gesetz gibt aber die Möglich­
stützung nicht übersteigen, gewährt. Die Be- keit, dort, wo es soziale Gründe erfordern, von 
willigung von Beihilfen bis zu einem bestimmten diesem Grundsatz' abzugehen. So kann ein 
~etrag ist den Landesarbeitsämtern über- Teil der Unterstützungsleistungen für Ver·· 
lassen, darüber hinaus bleibt sie dem Bundes- sorgungsberechtigte des Arbeitslosen abge­
ministerium für soziale V cnyaltung nach An- zweigt werden, wenn das versorgungs­
hörung der Zentralkommission für. Arbeits- berechtigte Familienmitglied nicht in die Haus­
vermittlung .1lnd Arbeitslosenversicherung vor- gemeinschaft des Anspruchsberechtigtenauf- ' 
behalten. genommen ist oder der Anspruchsberechtigte 

seiner gesetzlichen Unterhaltspflicht nicht nach­
kommt. Weiters kann die Unterstützungs­
leü;tung für trunksüchtige oder rauschgift­
süchtige Arbeitslose in der vollen Höht:\ an 
Familienangehörige oder an die Aufenthalts­
gemeinde zur Verwendung für den Bezugs­
berechtigten und seine l!'amilienangehörigen 

Zu §§ 39 bis 54: (Verfahren.) 

Die Entscheidung über Ansprüche auf Unter­
stü tzungsleistungen 0 bliegt den Arbeitsämtern, 
die auch mit der Durchführung der Arbeits­
vermittlung betraut sind. Wegen des engen 
Zusammenhanges der ,Arbeitslosenversicherung 
mit der Arbeitsvermittlung erscheint es uner­
läßlich, daß die Durchführung dieser beiden 
Aufgaben in der Hand ein und derselben 
Stelle liegt. Zur Mitwirkung bei der Durch­
führung des Gesetzes, insbes.ondere zur Ent­
gegennahme von Anmeldungen des Anspruches 
und von Kontrollmeldungen können je, nach 
den örtlichen Verhältnissen auch Gemeinden 
herangezogen werden, wie dies auch nach den 
früheren Regelungen der Fall war, dadurch 
soll den Arbeitslosen vor allem die Inanspruch­
nahme der Unterstützung erleichtert werden. 

Das Verfahren in, Angelegenheiten der 
Arbeitslosenversicherung muß im Hinblick 
auf die gebotene Raschheit möglichst einfach 
gestaltet werden. Dies gilt insbesondere für 
die Zuerkennung des Arbeitslosengeldes und 
der Notstahdshilfe. Hier 'kann von der Er­
lassung förmlicher Bescheide, wie sie im Ver-

ausbezahlt werden. - ' 
Die Auszahlung des Arbeitslosengeldes oder 

der' Notstandshilfe erfolgt gegenwärtig außer­
halb von Wien durch die Finanzämter. Wo 
es die örtlichen Verhältnisse im Interesse der 
Arbeitslosen geboten erscheinen lassen; werden 
auch Gemeinden' zur Mitwirkung herange­
zogen. Dieser Zustand soll auch' künftighin 
aufrechterhalten bleiben. 

Zu §§ 55 bis 60: (Finanzielle Bestimmungen,) 

Die fin'anzielle Regelung des vorliegenden 
Gesetzentwurfes beruht auf ,den folgenden 
Grundzügen: 

Von dem Gesamtaufwand in der Arbeits­
losenversicherung, der in den Leistungsauf­
wand und in den Verwaltungsaufwand zer­
fällt, ist grundsätzlich der Leistungsaufwand 
zuzüglich der halben Verwaltungskosten aus 
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den Beiträgen der Dienstgeber und Dienst­
nehmer {Ar bei tslosenversicherungs beitr ägen) 
zu bestreiten, während der ~erbleibende. Teil 
des Verwaltungsaufwandes vom Bund zu 
tragen ist. 

In Krisenzeiten, in denen die Einnahmen an 
Arbeitslosenversicherungsbeiträgen nicht zur 
Deckung des angeführten Teiles des Gesamt­
aufwandes hinreichen, hat der Bund außer dem 
Beitrag zU den' Verwaltungskosten einen Bei­
trag zur Notstandshilfe' zu leisten, der mit dem 
halben Leistungsaufwand der Notstandshilfe 
nach oben begrenzt ist. 

Einen Bestandteil der finanziellen Kon­
struktion des Entwurfes bildet die Schaffung 
eines Reservefonds, der aus den überschüssigen 
Einnahmen an Arbeitslosenversicherungsbei­
träge!]. 'zu speisen, anderseits aber in Zeiten 
übernormaler Arbeitslosigkeit zur Bestreitung 

'des Aufwandes heranzuziehen ist. Eine Zu­
führung an den Reservefonds aus den Ein­
nahmen an Arbeitslosenversicherungsbeiträgen 
erfolgt insoweit, als diese in einem Geschäfts-' 

. jahr den durch sie zu bedeckenden Teil des 
Gesamtaufwandes ,übersteigen. Hingegen 
werden dem Reservefonds dann Mittel ent­
nommen, wenn trotz der Leistung des Bundes­
.beitrages zur Notstandshilfe in dem oben um­
schriebenen Ausmaß noch ein Gebarungs­
abgang verbleibt. Um zu vermeiden, daß die 
im Reservefonds sich vollziehende Rücklage­
bildung über das Maß hin~usgeht, das durch 

. die Funktion des Reservefonds, Schwankungen 
im Haushalt der Arbeitslosenversicherung aus­
zugleichen" gerechtfertigt ist, wurde eine Be­
grenz,ung des Reservefonds mit dem Betrag 
der durchschnittlichen jährlichen Beitrags­
einnahmen in den letzten {ünf Jahren vor­
gesehen. Im Falle der Überschreitung dieser 
Obergrenze soll die Beitragsbelastung , der 
Dienstnehmer und der Dienstgeber durch eine 
Herabsetzung des Beitragssatzes entsprechend 
gesenkt werden. Ein weiterer, Grundzug der 
finanziellen Regelung ist die Verpflichtung. des 
Bundes zur vorschußweisen Bestreitung des 

, Gesamtaufwandes. Diese Verpflichtung be­
wirkt in Zeiten einer aktiven Gel;>arung der 
Arbeitslosenversicherung ----: von unterjährigen 

-Schwankungen in den Einnahmen und Aus­
gaben abgesehen - keine tatsächliche Be­
lastung des Bundes. Zu einer über das Ge­
schäftsjahr hinausgehenden 'Bevorschussung 
durch dEm Bund und somit zu einer budgetären 
Ausgabe aus dem Titel der Vorschußleistung 
kann 'es nur aann kommen, wenn in einem 
Geschäftsjahr ein Gebarungsabgang entsteht, 
der weder durch den Bundesbeitrag zur N ot­
standshilfe noch aus den angesammelten 
Mitteln des Reservefonds abgedeckt werden 
kann .. Ist es aber zur Entstehung· solcher 
unbeglichener Vorschüsse des' Bundes ge-

kommen, so sind diese im nächsten Geschäfts- ' 
jahr, in dem ßich ein Gebarungsüberschuß 
ergibt, aus diesem abzudecken. Eine~ Zu­
führung an den ,Reservefonds kommt daher 
erst nach Abdeckung aller Bundesvorschüsse 
in Betracht_ 

Bezüglich des Verwaltungsaufwandes nach 
diesem Gesetz ist auf folgendes hinzuweisen: 
Die Landesarbeitsämter und' Arbeitsämter 
haben neben der Durchführung der Arbeits­
losenversicherung auch andere Aufgaben, wie 
vor allem die Arbeitsvermittlung und Berufs­
beratung, zu erfüllen; es war daher erfordeflich, 
den aus der Durchführung der Arbeitslosen­
versicherung erwachsenen Anteil an den Ver­
waltungskosten dieser Stellen, im Verhältnis 
zu ihrem gesamten Verwaltungs aufwand fest­
zusetzen. Erstmalig ist diese Festsetzung, die 
durch Verordnung' allfälligen Änderungen an­
gepaßt werden kann, dahin erfolgt, daß ein 
Drittel der gesamtenVerwaltungskosten der 
Landesarbeitsämter und Arbeitsämter als ~Ver­
waltungsaufwand nach diesem Gesetz ,anzu­
sehen ist, die anderen zwei Drittel der gesamten 
Verwaltungskosten entfallen demnach auf die 
andere Tätigkeit der Landesarbeitsämter und 
Arbeitsämter und sind nach dem Entwurf des 
Arbeitsvermittlungsgesetzes vom Bund zu 
tragen. 

Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag ist für 
die Arbeiter mit 5·5 v. H., für die Angestellten 
mit 3 v. H. der für die Krankenversicherung 
geltenden Bemessungsgrundlage festgesetzt . 
Dies entspricht der im Bundesgesetz vom 
15. Oktober 1948, B. G. BI. Nr. 221, getroffenen 
Regelung. Der Beitrag ist je zur Hälfte vom 
Dienstgeber und Dienstnehmer zu tragen. Der 
Arbeitslosenversicherungsbeitrag kann durch 
Verordnung geändert werden, wenn er dem 
voraussichtlichen Aufwand der Arbeitsloseri­
versicherung nicht mehr entspricht. Die Berg~ , 
arbeiter sind derzeit von der Beitragsleistung 
zur Arbeitslosenversicherung befreit; diese 
Regelung soll bis auf weiteres im Hinblick auf 
die große Bedeutung, die dem Bergbau für 
den Wiederaufbau zukommt, beibehalten 
werden, um im gegenwärtigen Zeitpunkt eine 
Belafitung der Bergarbeiter und ihrer Dienst.-
geber zu vermeiden. ' 

Vom derzeitigen Arbeitslosenversicherungs. 
beitrag der Arbeiter wird gemäß § 70 dieses 
Gesetzes ein AnteiJ in der Höhe von 2·5 v. H. 
abgezweigt und der Invaliden~ersicherung . 
zugeführt. Diese Dotierung der Invaliden .. 
versicherung entspricht der durch das Bundes. 
gesetz vom 15. Oktober 1948, B. G. BI. Nr. 221, 
getroffenen Regelung. 

Im folgenden soll nun die ziffcrnmäßige Aus­
wirkung der finanziellen Regelung unter Zu­
grundelegung der nach dem gegenwärtigen 
Stand der Beschäftigten zu erwartenden Bei· 
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tragseinnahmen und unter der Voraussetzung 
einer normalen Entwicklung des Arbeits: 
marktes aufgezeigt werd!;ln. Es wird dabei 
von folgenden Annahmen~usgegangen: 

Unterstützte Kurzarbeiter 
(bei halbwöchiger Be-

Anzahl Betrag durch,dm. 

schäftigung) ........ : . 10.000 1.500 S 
Empfänger von Arbeits-

losengeld .... ; ....... 25.000 3.450 S 

Empfänger von Not-
standshilfe ........... 15.000 3.100 S 

, Ausgaben ,: Mill. S 
A .~-

Leistungsauf-
wimd :; 173'7' 

V erwaltungs- ' 
kosten " 

' 16'(; 

Zuführung an d. 
R,eservefonds 46'7 

Sümme der 
Ausgaben. 237'0 

H 

Einnahmen I Mill. S 

Arbeitslosenver-
sicherungs-
beiträge ". 228'7 . 

Beitrag des Bun-
des zu den 
Verwaltungs" I 

kosten .. 8'3 
Summe der 

Einnahmen 237'0 

Der voraussichtliche jährliche Gesamt~uf- Hinsichtlich der Abfuhr eines G-ebarungs-
überschusses an den Reservefonds sehen die wand der Arbeitslosenversicherung ist hienach ' . 

mit 190·3 Mil1. S zu veranschlagen; hievon ent- ÜbergangsbestImmungen vor (§ 72), daß eine 
fallen 173·7Mill. S auf den Leistungsaufwand Dotierung des Reservefonds im9, Kalender-

, und 16·6 Mil!. S auf den Verwaltungsaufwand .. jahr 1949 noch nicht Platz zu greifen hat. 

Der Leistungsaufwand setzt sich aus den Zu §§ 61 bis 66: (Ausfallvergütung.) 
'folgenden Ausgaben zusammen: 

Die hier vorgesehene Regelung gleicht inhalt­
lich im wesentlichen - von gewissen Ä.nde­
rungen abgesehen, die sich bei der praktischen 
Durchführung als zweckmäßig erwiesen 
h~ben - den Bestimmungen der reichs­
deutschen Verordnung über die Ausfallver­
gütung vom 16. Dezember 1942, D. R. G. BI. I 
S. 702, die während der außerordentlichen 
Strom- und Kohlenkrise der letzten Jahre und 
zum Teil auch noch in den ersten Monaten des 
heurigen Jahres zur Anwendung kamen. Da 
anzunehmen ist, daß die außerordentlichen 
Schwierigkeiten in der Strom- und Kohlenver­
sorgung, die die Arbeitsausfälle in der letzten 
Zeit bewirkten, in absehbarer Zeit wegfallen 
werden und anderseits für Arbeitsausfälle 
infolge Störungen des Wirtschaftslebens von 
längerer Dauer die Regelung der KJlrzarbeiter­
unterstützung vorgesehen ist (§§ 34 bis 36), 
werden die Bestimmungen über die Ausfall­
vergütung nur noch als Übergangsbestim­
mungen aufrechterhalten. 

Maßnahmen zur Förderung 
Mil!. 5 

der 
Arbeitsaufnahme ................ 10 

Kurzarbeiteruntersttttzung . . . . . . . . .. 15, 
Arbeitslosengeld .................. , 86,3 
Notstandshilfe ........ ;........... 46,5 
Krankenversicherungsbeiträge für 

unterstützte Arbeitslose .......... 15'9 
Von den Verwaltungskosten hat der Bund 

die Hälfte, das sind 8·3 Mill. S, zu tragen. Somit 
verbleiben zur Bedeckung aus dEm Eingängen 
an Arbeitslosenversicherungsbeiträgen (173'7 + 
8·3 =) 182 Mill. S. 

Unter Zugrundelegung des für Zwecke der 
Arbeitslosenversicherung zur Verfügung stehen­
den Beitragssatzes von 3 v. H. ergibt sich die 
Jahressumme der Einnahmen an Arbeitslosen­
versicherungsbeiträgen mit 228'.7 Mill. S. 
Dieser Betrag liegt um 12'2 Mill. S höher als 
die im Bundesfinanzgesetz 1949 veranschlagten 
Einnahmen. 'Die. Mehreinnahme ist auf die 
durch den vorliegenden Entwurf erfolgte Er­
weiterung des Kreises der beitragspflichtigen 
Personen (landwirtschaftliche Angestellte, in 
landwirtschaftlichen Genossenschaften und 
Nebenbetrieben beschäftigte Arbeiter, Forst­
arbeiter, Hausgehilfen, Lehrlinge im letzten 
Lehrjahr, beziehungsweise nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres) zurückzuführen. 

Aus der Gegenüberstellung des oben er­
mittelten Aufwandes von 182 Mill.S, der aus 
dim' Arbeitslosenversicherungsbeiträgen zu be­
streiten ist, mit den Gesamteingängen 
an Arbeitslosenversicherungsbeiträgen von 
228·7 Mill. S, ergibt sich ejn Gebarungsüber­
schuß von 46·7 Mill. S, der dein Reservefonds 
zufließt. Danach ergibt sich unter Zugrunde­
legung der früheren Annahmen für die Ge­
barung der Arbeitslosenversicherung folgendes 
Bild: 

Zu §§ 67 bis 69: (ErnährungszJllage.) 

Die hier vorgesehene Regelung der Ge­
währung einer Ernährungszulage an Arbeits­
lose zum Ausgleich für weggefallene staatliche 
Preiszuschüsse für Lebensmittel' entspricht im 
wesentlichen der mit Bundesgesetz vom 
15. Oktober 1948, B. G. BI. Nr. 220, getroffenen 
Regelung, jedoch waren die Vorschriften über 
dje Ernährungszulage de~ erweiterten Bestim­
mungen des vorliegenden Gese'tzes anzu­
passen. So sieht das Gesetz vor, daß die Er­
nährungszulage den Arbeitslosen auch während 
der Wartezeit gewährt wird und den Empfän­
gern von Kurzarbeiterunterstützung und Aus­
fallvergütung gebührt, soweit letztere nicht 
einen Anspruch auf Ernährungszulage gegen 
ihren Dienstgeber haben. Außerdem hat sich 
eine Klarstellung in der Richtung als notwendig 
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enyiesen, daß die Ernährungszulage bei straf~ 
weisem Entzug fies Arbeitslosengeldes nicht 
gebührt. . 

festgesetzt war .. Dagegen kennt die Neuregelung 
als Strafmaßnahme nicht mehr den Entzug des 
Arbeitsloserigeldes (Notstandshilfe) bei miß­
bräuchlicher Inanspruchnahme. Diese Strafe, 

Zu § 71: (Überführung der Unterstützungs- die bei ungerechtfertigtem· Bezug, hervor-
bezieher.) . gerufen durch unrichtige Angaben oder unter­
Mit dem Inkrafttretendieses Bundesgesetzes lassene Melqungen neben der Verpflichtung zur 

beginnen für die im· Unterstützungsbezug Rückzahlung der zu Unrecht bezogenen Unter­
stehenden Personen die'Fristen für·die Bezugs- stützung einsetzte, hat zu großen Härten 
dauer des Arbeitslosengeldes neu zu laufen, das geführt und hatte zur Folge, daß die vom 
bedeutet, daß diese Personen, unabhängig Unterstützungsbezug Ausgeschlossenen der 
davon, wie lange sie die Arbeitslosenunter-., Fürsorge zur Last fielen. Nach der nun­
stützung nach den . bisher geltenden Vor- mehrigen Regelung wird in solchen Fällen über 
schriften bezogen haben,· die im Gesetz hin- den Arbeitslosen, abgesehen von der ihm auf­
sichtlich des Arbeitslosengeldes vorgesehene erlegten Verpflichtung zur. Rückzahlung der 
Bezugsdauer voll ausschöpfen können. zu Unrecht, bezogenen "Unterstützung, eine 

Zu §§ 77 bis 79: (Strafbestimmungen.) 
Die in den Abs. (1) und (2) vorgesehenen 

Strafbestimmungen entsprechen im wesent­
lichen der Regelung, wie sie zuletzt im GSVG. 

\ " 

Ordnungsstrafe verhängt. Wenn allerdings der 
'mißbräuchliche Bezug vorsätzlich herbei­
geführt wurde, tritt so wie nach der früheren 
Regelung die Bestrafung durch die Ver­
waltungsbehörde im Sinne des Abs. (2) ein. 
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